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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 
 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 
Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-
punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 
Raum für grundlegende Analysen. 
Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 
zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 
Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich mit dem Monti-Bericht – 
dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-
marktpolitik – auseinander. Produk-
tion von Konsens und Dissens darin 
spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-
onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 
unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 
Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-
politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 
China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

� Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  
der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  
Bankensystem, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld
verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  
Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 
Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 
hängt davon ab, ob die von Asien 
ausgehenden Auftriebskräfte oder 
die Dämpfung durch die simultane 
Budgetkonsolidierung in der EU stär-
ker wirken. Die Bewältigung der ho-
hen Staatsschulden bleibt ein zent-
rales Thema, für dessen Bewältigung 
unkonventionelle Ansätze notwendig 
sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 
Stabilisierung n Die wirtschaftliche 
Krise hat in der Europäischen Uni-
on in den letzten Wochen ihr drittes 
Stadium erreicht:
 
n Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 
Finanzmärkten und Banken aus, 
das weltweite Finanzsystem ge-
riet mehrmals an den Rand des 
Zusammenbruchs.

n Dadurch wurde von Mitte 2008 
bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 
der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 
real um 4,2% zurück, die saison-
bereinigte Zahl der Arbeitslosen 
stieg vom Tiefstand im Frühjahr 
2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 
23 Mio.

n Als Folge des durch den finanz- 
und realwirtschaftlichen Einbruch 
entstandenen Ausfalls an Steu-
ereinnahmen und der zusätzli-
chen Staatsausgaben entwickelte 
sich ab dem Frühjahr 2010 eine 
Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 
in allen drei Stadien spät erkannt, 
sie hat – bedingt durch langwierige 
Entscheidungsprozesse, vor allem 
aber geprägt durch ein neoliberales 
Weltbild, das den Märkten Effizienz 
zuspricht und staatliche Eingriffe für 
falsch hält – mit Zögern und Zaudern 
reagiert. Dennoch ist es schließlich 
in jedem Stadium der Krise gelun-
gen, durch Notfallmaßnahmen eine 
Stabilisierung zu erreichen:
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n 	Mithilfe von Partizipationskapital, 
Krediten und der Übernahme von 
Haftungen im Volumen von mehr 
als 1.500 Mrd. Euro (etwa 13% 
des EU-BIP) wurde das Banken-
system stabilisiert.

n 	Die Wirkung der automatischen 
Stabilisatoren der öffentlichen 
Haushalte in Form krisenbeding-
ter Ausfälle an Steuereinnahmen, 
diskretionärer Konjunkturpakete 
im Umfang von etwa 1% des EU-
BIP und einer expansiven Geld-
politik durch Zinssenkungen und 
umfangreiche Liquiditätsbereit-
stellung konnte der Rückgang des 
BIP ab Mitte 2009 gestoppt wer-
den.

n 	Zunächst mithilfe internationaler 
Unterstützungsmaßnahmen für 
Griechenland und dann mit der 
Schaffung eines „Europäischen 

Stabilisierungsmechanismus“ ist 
es im Mai 2010 gelungen, eine 
Beruhigung der Märkte für Staats-
schuldverschreibungen zu errei-
chen.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
hatte ohne Zweifel das Potential, die 
Dimensionen der Weltwirtschaftskri-
se der 1930er Jahre anzunehmen. 
Die keynesianisch inspirierten Not-
fallmaßnahmen konnten den Pro-
zess des wirtschaftlichen Einbruchs 
stoppen. Angesichts der Dimension 
der Schwierigkeiten und der Domi-
nanz neoliberaler Wirtschaftspolitik 
ist das ein bemerkenswerter Erfolg. 
Doch weder sind damit die Probleme 
bewältigt, noch ist die Bekämpfung 
der Ursachen der Probleme bislang 
in adäquater Weise angegangen 
worden.

Der Hoffnungsschimmer: Auf-
schwung in Asien n Zurzeit ist die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung 
offen: Es ist möglich, dass sich – 
wie das die Prognosen der Europä-
ischen Kommission und der OECD 
annehmen – die Konjunktur allmäh-
lich erholt. Eine Beschleunigung des 
Wirtschaftswachstums wäre die ent-
scheidende Voraussetzung für die 
Lösung der anhaltenden Probleme 
in allen drei Krisenbereichen: Sie 

Die europäische Export-
wirtschaft profitiert 
merklich von der  
starken Expansion in 
Asien und des Welt
handels, doch diese  
Impulse haben sich  
bislang nicht auf  
Investitionstätigkeit 
und Konsumnachfrage 
übertragen.
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würde das Bankensystem durch eine 
Begrenzung von Kreditausfällen be-
günstigen, sie würde eine Trendum-
kehr auf dem Arbeitsmarkt und in 
der Konsumnachfrage bewirken und 
sie würde die Budgetdefizite und die 
Staatsschuld in Relation zum BIP au-
tomatisch verringern.

Für dieses Szenario spricht vor allem 
der markante Aufschwung der Welt-
wirtschaft. Belebt von der stark ex-
pansiven Wirkung der Konjunkturpo-
litik Chinas und gestützt vom relativ 
stabilen Finanz- und Bankensystem 
erholt sich vor allem die Wirtschaft 
Asiens rasch. Export, Industriepro-
duktion, Investitionen und Konsum-
nachfrage expandieren kräftig. Mit 
der starken Nachfrage steigt auch 
der Import: Im I. Quartal 2010 lag 
die Wareneinfuhr der asiatischen 
Schwellenländer saisonbereinigt 
real um 50% über dem Tiefstand 
von Ende 2008 und bereits um fast 
15% über dem Vorkrisenniveau. Das 
macht Asien zur treibenden Kraft der 
Erholung der Weltwirtschaft. Der ge-
samte Welthandel hat den krisenbe-
dingten Einbruch bereits wieder zu 
etwa vier Fünftel wettgemacht.

Vom Boom in den asiatischen Schwel-
lenländern profitieren auch die In-
dustrieländer merklich:

n 	Die japanische Wirtschaft, die von 
anhaltender Deflation gekenn-
zeichnet ist, verzeichnet dank 
lebhafter Exportentwicklung eine 
markante Ausweitung des BIP (I. 
Quartal 2010 real +4% gegenüber 
dem Vorjahr).

n 	Die US-Wirtschaft wächst aufgrund 
kräftigen Exports, steigender Aus-
rüstungsinvestitionen und einer 
überraschend robusten Konsum-
nachfrage der privaten Haushalte 
schneller als erwartet (I. Quartal 
2010 real +2,5% gegenüber dem 
Vorjahr). »

»
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  Europas Wirtschaft
  An einer entscheidenden Weggabelung

n 	Auch in der EU wächst der Export 
kräftig (I. Quartal 2010 real 6% 
gegenüber dem Vorjahr). Beson-
ders stark profitiert die deutsche 
Wirtschaft. Sie ist preislich und 
qualitativ sehr wettbewerbsfähig 
und weist enge Handelsbezie-
hungen zum asiatischen Raum 
auf (so beträgt zB der Anteil der 
Exporte nach China am Gesamt-
export 4%, gegenüber weniger 
als 2% im EU-Durchschnitt). Die 
durch kräftige Nachfrage bei den 
Handelspartnern bestimmte Er-
holung des Exports wird in den 
nächsten Quartalen durch die Ab-
wertung des Euro verstärkt wer-
den: Gegenüber dem Dollar und 
dem Yen hat der Euro seit Ende 
2008 etwa 20% an Wert verloren, 
dies sollte das EU-BIP im Jahr 
2011 um etwa ½ Prozentpunkt 
erhöhen. Doch die Belebung des 
Exports hat sich bislang nicht auf 
die Binnennachfrage übertragen 
– die Investitionen sind weiter 
rückläufig, die Konsumnachfrage 
der privaten Haushalte stagniert. 
Deshalb steigt das BIP kaum (I. 
Quartal 2010 real +0,5% gegen-
über dem Vorjahr).

Entscheidend für die weitere Kon-
junkturentwicklung in der EU ist, 
wie rasch sich die Erholung der Welt-
wirtschaft auf die Investitionstätig-
keit der Unternehmen, auf Einkom-
men und Beschäftigung und damit 
die Konsumnachfrage der privaten 
Haushalte überträgt. Denn parallel 
zu den stimulierenden Impulsen der 
Weltwirtschaft entstehen im Zuge ei-

ner zweiten konjunkturell exogenen 
Entwicklung starke, die europäische 
Konjunktur dämpfende Kräfte: sie 
gehen von der simultanen Budget-
konsolidierung in allen 27 Mitglieds-
ländern der EU aus.

Potentieller Rezessionsauslöser: 
simultane Budgetkonsolidierung 
in der EU n In der EU insgesamt 
dürfte die Budgetpolitik im Jahr 2010 
noch leicht expansiv wirken, die au-
tomatischen Stabilisatoren wirken 
anhaltend und viele diskretionäre 
Maßnahmen, etwa die zusätzlichen 
Infrastrukturinvestitionen, kommen 
erst mit Verzögerung zum Tragen.

In einer Reihe von Mitgliedsländern 
ist die Budgetpolitik allerdings schon 
heuer stark restriktiv: In Griechen-
land sehen die im Zuge der europäi-
schen Hilfsmaßnahmen vereinbarten 
Pläne vor, dass sich die Neuverschul-
dung des Staates heuer von gut 
13% des BIP auf etwa 8% des BIP 
verringert. Im Mittelpunkt der Maß-
nahmen stehen die Anhebung von 
indirekten Steuern, die Bekämpfung 
der Steuerhinterziehung, sowie Ein-
sparungen bei Personalausgaben 
des Staates und im Sozialbereich. 
In Irland, Portugal und Spanien wur-
den Maßnahmen beschlossen und 
im Zuge der Schaffung des Europä-
ischen Stabilisierungsmechanismus 
zum Teil weiter verschärft, die die 
Neuverschuldung des Staates heuer 
um drei bzw einen und zwei Prozent-
punkte verbessern sollen.

In vielen ost- und mitteleuropäischen 
Ländern sind Sparmaßnahmen trotz 
der ungünstigen wirtschaftlichen 
Lage schon längere Zeit in Kraft, teils 
wurden sie im Rahmen der interna-
tionalen Hilfsprogramme vereinbart, 
teils entsprechen sie ideologischen 
Überzeugungen. Besonders stark 
restriktiv wirken die Maßnahmen in 
Ungarn, Rumänien und Bulgarien 
sowie den drei baltischen Ländern. 

In den genannten vier westeuropä-
ischen und sechs osteuropäischen 
Ländern wird in Folge des restriktiven 
Budgetkurses das BIP 2010 neuer-
lich zurückgehen, besonders stark in 
Griechenland (real -4 bis -5%). Die 
Wirtschaftskraft dieser zehn Länder 
entspricht 19% des EU-BIP.

Alle Mitgliedsländer der EU haben 
sich im Rahmen ihrer Stabilitäts- bzw 
Konvergenzprogramme verpflichtet, 
das Budgetdefizit in den Jahren 2011 
bis 2013 merklich zu reduzieren. In 
vielen Ländern ist der größere Teil 
der Konsolidierungsmaßnahmen bis-
lang für die Jahre 2012/2013 vorge-
sehen, doch schon im Jahr 2011 sind 
erhebliche Einsparungen geplant, 
konkrete Maßnahmen werden erst 
beschlossen. Auf Basis der Stabili-
tätsprogramme lässt sich errechnen, 
dass im Jahr 2011 in der EU diskre-
tionäre Konsolidierungsmaßnahmen 
mit einem Volumen von 1,1% des 
BIP umgesetzt werden sollen.

Die dämpfenden Wirkungen dieser 
Konsolidierungsmaßnahmen werden 
auf europäischer Ebene nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Denn aus neo-
klassischer Sicht, die in Brüssel und 
in der akademischen Ökonomie noch 
immer dominiert, verbessert der Ab-
bau staatlicher Defizite die Erwar-
tungen von KonsumentInnen und 
InvestorInnen und führt zu einem 
Rückgang des Zinsniveaus. Dieser 
Ansicht zufolge haben die Sparmaß-
nahmen keinen Effekt auf das Wirt-
schaftswachstum oder beschleuni-
gen es sogar, die neoklassische 

In der EU werden 2011 
Konsolidierungs

maßnahmen im Volu-
men von etwa 1,1% 

des BIP wirksam. 
Diese dürften das 

BIP um 1% bis 1,5% 
verringern. Damit be-
steht das Risiko eines 
neuerlichen Rückfalls 

in eine europaweite 
Rezession. 

Der EU-Wirtschafts
politik ist es –  
mit Zaudern und  
Zögern – gelungen, in 
allen drei bisherigen  
Stadien der Krise  
für eine Stabilisierung  
zu sorgen. »

»
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Literatur spricht von „non-keynesian 
effects“ der Konsolidierung. 

Doch gerade bei gesamtwirtschaftli-
cher Unterauslastung und großer Un-
sicherheit bei privaten Unternehmen 
und Haushalten spielen Kreislaufef-
fekte fiskalpolitischer Maßnahmen 
eine wichtige Rolle. Konsolidierungs-
maßnahmen schränken direkt den 
öffentlichen Konsum und die öffent-
lichen Investitionen ein, sie verrin-
gern die verfügbaren Einkommen 
der privaten Haushalte und bewirken 
damit eine Dämpfung der Konsum- 
und Investitionsnachfrage, somit des 
BIP. Das Ausmaß dieses Multiplika-
toreffekts unterscheidet sich we-
sentlich je nach Art der Maßnahmen. 
Ausgabenkürzungen, die öffentliche 
Investitionen, öffentliche Dienstleis-
tungen und Sozialtransfers betref-
fen, haben hohe negative Wachs-
tums- und Beschäftigungseffekte. 
Hingegen weisen Steuererhöhungen 
oder Einsparungen bei Förderungen 

für die oberen sozialen Schichten mit 
hoher Sparneigung kaum dämpfen-
de Wirkungen auf. Erfahrungen der 
Vergangenheit lassen erwarten, dass 
Ausgabenkürzungen von 1% des BIP 
in einem Land das BIP zwischen 0,5% 
und 1,5% dämpfen; Einnahmener-
höhungen um 1% des BIP dürften 
das BIP zwischen 0% und 1% verrin-
gern. Das Ausmaß der gesamtwirt-
schaftlichen Wirkungen hängt neben 
der Art der Maßnahme auch von der 
Importneigung der Volkswirtschaft 
ab. Kleine Länder mit hohem Import-
grad wälzen einen Teil der negativen 
Konsolidierungseffekte über die mit 
dem Nachfragerückgang verbundene 
Einschränkung des Imports auf die 
Handelspartner ab. Wenn allerdings 
alle EU-Länder simultan versuchen, 
ihre Budgetdefizite zu reduzieren, so 
funktioniert diese Abwälzung nicht, 
denn der Importgrad der EU insge-
samt beträgt weniger als 20%. Die 
Wirkung von simultanen Ausgaben-
kürzungen im Ausmaß von 1% des 
BIP in allen EU-Ländern verringert 
das BIP in der EU um 0,8% bis 2,2%, 
die Erhöhung von Einnahmen im 
gleichen Ausmaß um 0,2 bis 1,4%. 
Nimmt man an, dass die diskretionä-
ren Konsolidierungsmaßnahmen der 
EU-Länder im Jahr 2011 wie in den 
Stabilitätsprogrammen angekündigt 
1,1% des BIP umfassen und etwa 
gleichgewichtig auf Ausgabenkür-
zungen und Einnahmenerhöhungen 
verteilt werden, so resultiert daraus 
ein Rückgang des BIP in der Höhe 
von real 1% bis 1,5 %.

Sollte sich bis zum Jahr 2011 der 
vom Aufschwung der Weltwirtschaft 
ausgelöste Anstieg der europäischen 
Exporte nicht auf eine Belebung der 
Investitionstätigkeit der Unterneh-
men und der Konsumnachfrage der 
privaten Haushalte übertragen ha-
ben, so würden die nachfragedämp-
fenden Maßnahmen der simultanen 
Budgetkonsolidierung in der EU die 
Konjunktur markant bremsen. Das 
Risiko des neuerlichen Rückfalls in 
eine europaweite Rezession wäre 
sehr hoch.

Die Alternative: Koordination ei-
ner aktiven Budgetpolitik n Viele 
wirtschaftspolitische Entscheidungen 
auf EU-Ebene in der Wirtschafts-
krise zeigen, dass bei einer akuten 
Gefährdung des wirtschaftlichen und 
politischen Systems Dogmen über 
Bord geworfen und pragmatische 
Maßnahmen ergriffen werden. Wer 
hätte vor ein paar Jahren gedacht, 
dass die Europäische Kommission 
expansive und defiziterhöhende Kon-
junkturpakete empfehlen könnte, 
Mitgliedsländer einander bilaterale 
Kredite gewähren würden oder die 
Europäische Zentralbank auf den Se-
kundärmärkten Staatsanleihen kau-
fen würde?

Diese undogmatischen Maßnahmen 
dienten der Stabilisierung des Ban-
kensystems, der Konjunktur und 
der Refinanzierungsmöglichkeiten 
für Staatsdefizite. Eine grundlegen-
de Bewältigung der wirtschaftlichen 
Probleme und die Bekämpfung ihrer 
Ursachen sind jedoch bislang jedoch 
nicht erfolgt. Die zentralen Ansatz-
punkte dafür wären die Zähmung des 
Finanzsektors durch griffige Regulie-
rungen und merkliche Besteuerung 
von Finanzinstitutionen und Finanz-
märkten, sowie eine Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, die die Verringerung 
der Ungleichheit der Verteilung von 
Vermögen und Einkommen in den 
Mittelpunkt stellt.

Die EU benötigt  
eine neue  
Koordination  
der Budgetpolitik  
mit den Zielen,  
expansive 
Investitionsimpulse 
zu setzen, neue 
Einnahmequellen  
zu erschließen, die  
Finanzierung der 
Staatsschuld  
unabhängiger vom  
Kapitalmarkt und  
mit niedriger  
Zinsbelastung zu  
gewährleisten sowie 
konsolidierungs
bedingte 
Rezessionsgefahren 
zu vermeiden.

  Europas Wirtschaft
  An einer entscheidenden Weggabelung

»

»

Eine grundlegende 
 Bewältigung der  
wirtschaftlichen  

Probleme und die  
Bekämpfung ihrer  

Ursachen sind  
jedoch bislang nicht 

erfolgt.
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Im Rahmen dieses Beitrages soll vor 
allem auf die budgetpolitischen Op-
tionen auf EU-Ebene eingegangen 
werden. Erstens benötigt die Euro-
päische Union expansive Impulse für 
die Umsetzung gemeinschaftlicher 
Investitionsvorhaben in Zukunfts-
bereichen. In Frage kommen etwa 
die Bereiche „grüne Technologien“, 
der Ausbau der Verkehrs- und Kom-
munikationsinfrastruktur und der 
Ausbau der Bildungs- und Innovati-
onssysteme, generell alle „EU-2020-
Investitionen“. Dafür sollten EU und 
Mitgliedsstaaten zusätzliche Mittel 
aufwenden, eine kostengünstige 
und langfristige Finanzierung könnte 
über die Europäische Investitions-
bank erfolgen. Zudem soll in diesem 
Zusammenhang in Erinnerung ge-
rufen werden, dass bei anhaltender 
gesamtwirtschaftlicher Unterauslas-
tung eine Erhöhung der Staatsaus-
gaben für Zukunftsinvestitionen, die 
durch Steuererhöhungen im gleichen 
Ausmaß finanziert wird, expansiv 
wirkt, da die positiven Ausgabenmul-
tiplikatoren deutlich höher sind als 
die negativen Steuermultiplikatoren 
(„Haavelmo-Theorem“).

Zweitens soll die Koordination der 
Steuerpolitik auf EU-Ebene einige 
Schritte vorangebracht werden. Die 
Einführung von Mindeststeuersät-
zen bei der Körperschaftssteuer und 
die Ausweitung der Richtlinie für die 
Besteuerung der Kapitalerträge (die 
sich bislang primär auf den Infor-
mationsaustausch zwischen den EU-
Ländern über Zinseinkommen be-
zieht) sind dringend nötig, um den 
Steuersenkungswettlauf im Kapital-
bereich zu stoppen. Die Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer und 
die Besteuerung von Kerosin könn-
ten die Einnahmen des EU-Haushalts 
erhöhen. Eine europäische Initiative 
zur Ausweitung der Besteuerung von 
Finanz- und Immobilienvermögen 
könnte angesichts der Budgetnöte 
der Mitgliedsstaaten erfolgverspre-
chend sein.

Drittens sollten unkonventionelle 
Initiativen gestartet werden, um bei 
der Finanzierung der Staatsschulden 
die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt 
und die Zinsbelastung zu verringern. 
Denkbar wäre es, die Finanzierung 
des krisenbedingten Teils der Staats-
schuld auf eigene Beine zu stellen. 
Etwa durch die gemeinsame Kredit-
aufnahme im Wege von Eurobonds 
mit niedrigen Zinssätzen und sehr 
langen Laufzeiten oder durch die 
Begebung von zinsenlosen Krediten 
des Europäischen Zentralbankensys-
tems. Im Rahmen des Europäischen 
Stabilisierungsmechanismus könnte 
zudem ein „Europäischer Währungs-
fonds“ geschaffen werden, der sich 
ähnlich dem IMF über den Kapital-
markt finanziert, selber Währungsre-
serven schafft und günstige Kredite 
an alle Mitgliedsländer weitergibt.

Viertens müsste die Budgetkonso-
lidierung auf europäischer Ebene 
zeitlich besser abgestimmt werden. 
Konsolidierungsmaßnahmen in ei-
ner Rezession sind gefährlich und 
gefährden auch den Defizitabbau. 

Wenn Mitgliedsländer mit hohen 
Defiziten und größeren Refinan-
zierungsproblemen früh und stark  
konsolidieren, dann müssen Länder 
mit einer günstigeren Ausgangslage 
(wie Deutschland, Belgien, Nieder-
lande, Dänemark, Finnland, Schwe-
den und Österreich) nachfragedämp-
fende Sparmaßnahmen verschieben, 
um die europäische Konjunktur nicht 
zu gefährden.

Dr. Markus Marterbauer n  

Wissenschaftlicher Mitarbeiter des  

Österreichischen Instituts für  

Wirtschaftsforschung (WIFO),  

Markus.Marterbauer@wifo.ac.at

Eine europäische  
Initiative zur  

Ausweitung der  
Besteuerung von  

Finanz- und  
Immobilienvermögen  

könnte angesichts 
der Budgetnöte der 

Mitgliedsstaaten 
erfolgversprechend 

sein.

  Europas Wirtschaft
  An einer entscheidenden Weggabelung

»
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Die Entscheidungen von internatio-
nalen Schiedsgerichten, wo Investo-
ren das Gastland auf Einhaltung der 
Abkommensbestimmungen klagen 
können, schaffen internationales 
Wirtschaftsrecht, welches tenden-
ziell massive Einschränkungen der 
nationalstaatlichen Souveränität zur 
Folge hat. Im letzten Jahrzehnt ha-
ben die Klagen multinationaler Un-
ternehmen gegen Gastländer enorm 
zugenommen – unter anderem auch 
ein gutes Geschäft für einige An-
waltskanzleien.

Warum sollen ausländische In-
vestoren einen exklusiven Schutz 
genießen? n Zwei Staaten, in der 
Regel ein Industriestaat mit einem 
Entwicklungsland, schließen bilate-
rale Investitionsschutzabkommen 
(BITs) zum gegenseitigen Schutz 
der Investoren aus dem eigenen 
Land ab. Die Grundidee stammt aus 
der Zeit der Entkolonialisierung wei-
ter Teile Afrikas und Asiens und des 
Kalten Krieges. Zum einen will der 
Industriestaat exklusiv die Kapitalin-
teressen seiner Wirtschaft im Gast-
land vor Enteignungen, etwa durch 

politische Umwälzungen ausgelöst, 
schützen. Zum anderen will er den 
eigenen diplomatischen Dienst bei 
etwaigen Streitigkeiten aus der Sa-
che raus halten. Daher räumt er dem 
Investor das Recht ein, das Gastland 
vor einem internationalen Schieds-
gericht selbst zu klagen. Argument 
für den Abschluss solcher Abkom-
men ist, dass mit Gewährung von 
Investitionsschutz mehr ausländi-
sche Investitionen ins Land kommen 
würden, die wiederum wirtschaft-
lichen Fortschritt bringen sollen. 
Zahlreiche ökonometrische Studien 
jüngeren Datums finden aber keinen 
unmittelbaren Zusammenhang zwi-
schen BITs und ausländische Direk-
tinvestitionsströmen.

Im Jahr 1959 hat Deutschland mit 
Pakistan das erste BIT abgeschlos-
sen. In den 80iger und 90iger Jah-
ren kamen BITs dann so richtig „in 
Mode“. SpitzenpolitikerInnen unter-
schreiben bei gegenseitigen Staats-
besuchen neben Doppelbesteue-
rungsabkommen auch gerne ein BIT. 
Laut UNCTAD gibt es derzeit rund 
2.600 BITs weltweit. Deutschland ist 
Spitzenreiter mit knapp 140 unter-
zeichneten BITs, gefolgt von China 
mit 120. Österreich hatte bis 2009 
knapp 65 solcher Abkommen ab-
geschlossen. Doch laufen Verhand-
lungen mit zahlreichen Ländern auf 
Hochtouren, da diese Materie – be-
dingt durch den Vertrag von Lissa-

bon – in Zukunft nicht mehr nationa-
le sondern europäische Kompetenz 
ist. Es gibt aber auch Staaten wie 
Irland, die bei dieser „Mode“ nicht 
mitmachen und bisher keine BITs 
abgeschlossen haben. 

Was regeln die Investitions-
schutzabkommen? n Je nach 
„Generation“ – nämlich ob altes 
oder neues Abkommen –, nach Ver-
handlungsgeschick bzw -macht und 
Wirtschaftsideologie der Partner un-
terscheiden sich die einzelnen BITs 
voneinander. 

Doch haben die meisten BITs 
folgende Elemente gemein: 
n 	Definition von Investition und 

Investor. Hier hat Österreich ein 
sehr liberales Verständnis und 
sieht als Gegenstand des Abkom-
mens nicht nur die Errichtung 
oder Erwerb von Fabriken, Nie-
derlassungen etc, sondern alle 
investitionsähnlichen Maßnahmen 
wie beispielsweise kurzfristige 
Kredite von Investmentfonds so-
wie Eigentumsrechte jeder Art. 

n 	Die Zulassungsklauseln regeln die 
Bedingungen, unter denen der 
ausländische Investor im Gast-
land tätig werden kann. Meist 
wird auf bestehende nationale 
Gesetze verwiesen. Aber Verträ-
ge der neuen Generation gewäh-
ren dem Vertragspartner Markt-
zugangsrechte, wie etwa das 
NAFTA-Abkommen1 oder auch die 
bilateralen Freihandelsabkommen 
der Europäischen Union. 

n 	Absolute Behandlungsstandards 
wie faire und gerechte Behand-
lung, vollständiger Schutz und 
Sicherheit ausländischer 

  In Zeiten des  
gesellschaftspolitischen 
Umbaues sind die  
Länder besonders  
gefährdet, von Multis 
geklagt zu werden.

Investor-Staat-Schiedsgerichte im Rahmen von Investitionsschutzabkommen –  

Eine Facette der faktischen Macht 
multinationaler Unternehmen 
So zwischen Staaten ein bilaterales Investitionsschutz
abkommen abgeschlossen worden ist, genießen multinationale 
Unternehmen umfassende Rechte im Gastland. Sie werden dank  
extensiver Auslegung von einzelnen Bestimmungen besser gestellt 
als ihre inländischen Konkurrenten! 

»
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Die Bedeutung der 
Abkommen und ihre 

Auswirkungen  
zeigten sich erst  

mit der zunehmenden 
Globalisierung.

Investoren sowie Verpflichtungen 
zu Good Governance. In jüngster 
Zeit hat sich die Bestimmung der 
fairen und gerechten Behandlung 
als Einfallstor für Klagen erwie-
sen, weil nicht klar definiert ist, 
was unter „fair“ zu verstehen ist 
und die RichterInnen der Schieds-
gerichte weit schweifende Inter-
pretationen vornehmen. 

n 	Usus ist der relative Behandlungs-
standard „Meistbegünstigungs
klausel“. Diese sichert dem 
Vertragspartner zu, dass kein 
Drittstaat besser behandelt wird, 
sondern weiter reichende Zuge-
ständnisse in anderen BITs auto-
matisch auch ihm gewährt werden. 
So hat China erst 2005 die Inves-
tor-Staat-Streitbelegungs-Klausel 
in ein BIT inkludiert und gibt diese 
mit der Meistbegünstigungsklausel 
automatisch an alle BIT-Vertrags-
partner weiter. 

n 	Entschädigung bei Enteignungen 
und enteignungsähnlich wirken-
de Maßnahmen sowie einen ge-
bührenden Abwicklungsprozess. 
Hierunter fallen ua prompte Zah-
lungen und freier Kapitaltransfer. 
Unter dem Titel „enteignungsähn-
liche Maßnahmen“ verklagen Mul-
tis immer häufiger Gaststaaten, 
die neue gesetzliche Maßnahmen 
meist im Umweltbereich einfüh-
ren, die Mehrkosten für das Un-
ternehmen bedeuten. 

n 	Die Möglichkeit, dass der Investor 
in Streitfällen das Gastland kla-
gen kann und die Anerkennung 
der Vertragspartner von interna-
tionalen Schiedsvereinbarungen2, 
die die Regeln beinhalten, wie und 
wo ein Schiedsgericht zusammen-
setzt wird. 

Fehlende Transparenz bei 
Schiedsgerichtsverfahren n Das 
Streitverfahren selber wird gerne 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
abgehalten, da die Vertragspartei-
en kein Interesse an einer breiten 

Diskussion haben. Diese Tatsache 
erschwert es, einen umfassenden 
Über- und Einblick zu bekommen. 
Die UNCTAD hat es sich zur Aufga-
be gemacht, Streitfälle und Schieds-
sprüche – so die Parteien sich auf die 
Veröffentlichung einigen – zu sam-
meln. Die Datenbank weist über 350 
Klagsfälle auf, wobei sich die Anzahl 
neuer Klagen im letzten Jahrzehnt 
vervielfacht hat. Ebenso beobachten 
kritische NGOs wie IISD (www.invest-
menttreatynews.org) und berichten 
über einzelne Fälle. Akademischer 
Vordenker in dieser Sache ist derzeit 
das Vale Columbia Center unter Karl 
Sauvant an der Columbia University. 
Doch die wirklichen Insider sind eini-
ge wenige Anwaltskanzleien, die die 
multinationalen Konzerne beraten 
und vertreten sowie die Schiedsrich-
terInnen bzw Vorsitzenden. 

Die Bedeutung der Abkommen und 
damit auch ihre Auswirkungen zeig-
ten sich erst mit der zunehmenden 
Globalisierung und dem weltwei-
ten Vormarsch der kapitalistischen 
Marktwirtschaft. Nicht nur „Schur-
kenrepubliken“ wie Zimbabwe oder 
Transformationsökonomien wie Uk-
raine und Russland werden „vor den 
Kadi gezerrt“ sondern auch Deutsch-
land oder die USA haben sich wegen 
vermeintlicher Verletzung von In-
vestorenrechten zu verteidigen. Die 
NAFTA war Wegbereiterin, um wirt-
schaftliche Auseinandersetzungen 
über Investor-Staat-Schiedsverfah-
ren auszutragen. In 90 Fällen sind 
us-amerikanische Multis vor das 
Schiedsgericht gegangen, um Mexi-
ko (18 Mal) und Kanada zu klagen. 
Als Gastland hat sich die USA in 12 
Klagen zu verteidigen gehabt. 

Am häufigsten werden Schwellenlän-
der wie Brasilien, Indien, Malaysien, 
oder auch Polen geklagt. 141 der von 

der UNCTAD registrierten Fälle sind 
Ländern dieser Kategorie zuzuord-
nen. Die meisten Klagen – 48 an der 
Zahl – hat Argentinien anhängig. Die-
se sind ua durch die Krise 2001 und 
die darauf folgende wirtschaftspoliti-
sche Kurskorrektur der neoliberalen 
Politik der 90iger Jahre ausgelöst 
worden. Multinationale Konzerne aus 
Spanien, Frankreich, USA, etc klagen 
unter dem Titel „enteignungsähnliche 
Maßnahmen“ die Beschneidung von 
vermeintlichen Rechten ein, wenn 
Lizenzverträge neu gestaltet werden 
oder der Staat die Grundversorgung 
der Bevölkerung mit zB Wasser über 
Gesetze sichern will. 

Österreich ist Sitzland von drei Un-
ternehmen, die – bezeichnender-
weise – erst in den letzten Jahren 
Klagen angestrengt haben. Die Erste 
Bank sieht ihre Investorenrechte im 
Zusammenhang mit der Finanzie-
rung des indischen Dabhol Energie-
konzerns verletzt und hat Klage im 
Jahr 2004 eingereicht. Das Baustoff-
unternehmen ALAS klagte 2007 den 
bosnischen Staat wegen Verletzung 
ihrer Investitionsinteressen bei lang-
fristigen Lieferverträgen. Um die Fi-
nanzierung eines Hotels geht es in 
der Klage von „Alpha“ (auch 2007). 

Eine Analyse der UNCTAD-Datenbank 
zeigt, dass sich in mehr als der Hälfte 
der Fälle die Klagsparteien „außerge-
richtlich“ einigen, es also zu keinem 
Schiedsspruch kommt. Schiedsver-
fahren ziehen sich meist über Jah-
re und sind sehr kostspielig für alle 
Parteien. Man/Frau kann wohl davon 
ausgehen, dass bei den „friedlichen“ 
Einigungen der Staat Abschlagszah-
lungen, wenn auch niedriger als die 
geforderte Entschädigung, macht. 
Dies kann uU billiger kommen, da 
die Verfahrenskosten die „Verlierer-
Partei“ zu tragen hat. In jenen Fäl-
len, die vor dem Schiedsgericht ent-
schieden werden, wird wiederum in 
rund der Hälfte der Fälle dem 

„Die faktische Macht multinationaler Unternehmen“

»

»
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Investor Recht gegeben. Auffallend 
ist, dass aber in jüngster Zeit die 
Schiedssprüche vermehrt zuguns-
ten des Investors ausgegangen sind. 
Diese Beobachtung wirft die Frage 
auf, ob die RichterInnen investoren-
freundlicher werden oder die Staaten 
sich schlecht verteidigen. Es heißt, 
dass Tschechien, nachdem es sich 
in den letzten Schiedsverfahren von 
renommierten Anwaltskanzleien hat 
verteidigen lassen, keine Verfahren 
mehr verloren hat.

Multis haben enorme Entschädi-
gungsforderungen n Die höchs-
te Entschädigungsforderung beläuft 
sich auf 14 Mrd $! Der holländische 
Versicherungskonzern Eureko hat 
sich im Zuge einer Teilprivatisierung 
in die größte polnische Versicherung 
eingekauft. Weitere Anteile wurden 
Eureko versprochen, doch die öffent-
liche Debatte und parteipolitische 
Interventionen haben die Privatisie-
rung empfindlich verzögert. Darauf-
hin haben die holländischen Inves-
toren geklagt. Der ursprünglichen 
Investitionssumme von 700 Mio € 
stellen sie eine Entschädigungsfor-
derung in Milliarden-Höhe entgegen, 
da sie auch entgangene zukünftige 
Gewinne geltend machen wollen. 

Diese Vorgehensweise ist durchaus 
üblich. Wie hoch die Entschädigungs-
leisten schlussendlich ausfällt, ist 
noch offen, da das Verfahren nicht 
abgeschlossen ist. So Eureko Recht 
gegeben wird, kann man/frau davon 
ausgehen, dass Polen einen neuen 
Rekord an Entschädigungszahlungen 
aufstellen wird. 

Tschechien hat mit 270 Mio $ bis dato 
die höchste Entschädigung zahlen 

müssen. In dem zugrunde liegenden 
Fall hat ebenso auch ein niederlän-
discher Investor den tschechischen 
Staaten beschuldigt, mit einem 
neuen Fernsehgesetz die Lizenz-
rechte verletzt zu haben. Vattenfall,  
ein schwedischer Energiekonzern, 
hat letztes Jahr Deutschland auf  
1,4 Mrd $ Entschädigungszahlung 
vor dem internationalen Schiedsge-
richt geklagt, weil neue Umweltge-
setze ein geplantes Kraftwerk an der 
Elbe unrentabel machen würden.

Zu politischem Aufsehen hat die Kla-
ge eines deutschen Minenkonzerns 
gegen Südafrika geführt. Der Mul-
ti hat argumentiert, dass das „black 
empowerment“-Gesetz, ein Quo-
tensystem, welches Schwarzafrika-
nerInnen nach der Unabhängigkeit 
gleichberechtigte Job-Chancen in der 
privaten Wirtschaft verschaffen soll, 
auf das Unternehmen diskriminieren-
de Wirkung hätte. Der Schiedsspruch 
zwang Südafrika, das Gesetz neu zu 
formulieren. Dieser Fall gab Anlass, 
eine Untersuchungskommission ein-
zusetzen, wie es geschehen hat kön-
nen, dass Südafrika Abkommen ver-
handelt, welche die anti-rassistische 
Politik des Staates gefährden. Die 
Kommission hat festgehalten, dass 
die BeamtInnen, die die BITs-Ver-
handlungen führten, die möglichen 
Auswirkungen eines solchen Abkom-
mens nicht einschätzen konnten. Die-
ser Umstand gilt sicherlich nicht nur 
für südafrikanische BeamtInnen son-
dern kann verallgemeinert werden. 

Bilaterale Investitionsschutzab-
kommen sind sehr reformbedürf-
tig! n Es mehren sich nicht nur in 
kritischen Kreisen die Stimmen, die 
meinen, dass die BITs in der Form 
nicht mehr tragbar sind. Die Abkom-
men schränken die nationalstaat-
liche Souveränität und damit auch 
die demokratische Mitbestimmung 
der Bevölkerung stark ein, da Multis 
den sozialen und umweltpolitischen 
Fortschritt mit Klagen vor intranspa-
renten Schiedsgerichten torpedieren 

können. Darüber hinaus wird mit 
den Schiedssprüchen internationa-
les Investitionsrecht gestaltet, das 
den wirtschaftspolitischen Spiel-
raum stark einschränkt. Es geht um  
enorme Geldbeträge, die Staaten 
auch in den Ruin treiben können. So 
entschädigt Argentinien mit Zuge-
ständnissen von zusätzlichen Lizenz-
rechten uÄ, um den Staatshaushalt 
nicht noch mehr zu belasten. Er-
staunlich ist in diesem Zusammen-
hang, dass angeblich rund 80 % der 
Schiedsspruchforderungen beglichen 
werden. 

Als erstes Land hat Bolivien die Kon-
sequenzen gezogen und alle seine 
BITs aufgekündigt. Mit der Verschie-
bung der Kompetenz für Investitio-
nen von nationaler auf europäischer 
Ebene ergibt sich ein Zeitfenster für 
eine umfassende Diskussion, wie 
ein faires und nachhaltiges, europä-
isches Investitionsabkommen aus-
schauen kann. Auf jeden Fall ist das 
Streitverfahren zu reformieren und 
den Investoren sind auch Pflichten 
aufzuerlegen. Norwegen hat bereits 
eine Modell-BITs mit allen Interes-
sensgruppen entworfen, ist aber an 
den im Parlament vertretenen Wirt-
schaftsinteressen gescheitert. Doch 
der Prozess könnte ein Vorbild sein.

Elisabeth Beer n AK Wien  

elisabeth.beer@akwien.at

1) Das Nordamerikanische Freihandelsab-

kommen NAFTA ist ein ausgedehnter Wirt-

schaftsverbund zwischen Kanada, den USA 

und Mexiko und bildet eine Freihandelszone 

im nordamerikanischen Kontinent. 

2) Meist ICSID, das Vereinbarungen zur Er-

richtung eines Schiedsgerichts im Rahmen 

der Weltbank umfasst oder/und UNCITRAL, 

das Regeln für ein ad hoc Schiedsgericht im 

Rahmen der UNO festhält. 

  Multis klagen auch 
die entgangenen  
zukünftigen Gewinne 
ein.

„Die Faktische Macht multinationaler Unternehmen“

»
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Die Gefahr besteht, dass damit ein 
neuer Überbegriff aufgebaut wird, 
mit dem alle möglichen Strukturre-
formen gerechtfertigt werden sol-
len, die vom Europäischen Rat be-
reits vorsorglich als „entscheidend 
für einen starken und nachhaltigen 
Aufschwung und für die Zukunfts-
fähigkeit des europäischen Sozial-
modells“ hervorgehoben wurden. 
Bezeichnend ist, dass das größte 
Wachstumshemmnis in Europa – die 
Nachfrageschwäche – in diesem Zu-
sammenhang bisher kaum Erwäh-
nung findet. Eine Studie gibt jedoch 
Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Die Studie stammt vom WIFO, das 
im Auftrag des Bundeskanzleramtes 
die Engpässe für Wachstum und Be-
schäftigung in Österreich analysiert  
hat.1 Die Untersuchung behandelt 
nicht nur die Wachstumshemmnis-
se, sondern auch die Kernprobleme 
in den fünf Zielbereichen der EU-
2020-Strategie (Beschäftigung, For-
schung, Umwelt/Energie, Bildung, 
Armut). Die innerhalb weniger Wo-
chen erstellte Studie kann natür-
lich nur einen ersten Einstieg in die 
Diskussion in Österreich bedeuten. 
Sie stellt eine Verdichtung vorlie-
gender Erkenntnisse dar und baut 
primär auf früheren WIFO-Studien 
auf. Positiv ist, dass die Studie klar 
angebotseitige und nachfrageseitige 
Engpässe unterscheidet. Denn – so 
die Autoren – „nur wenn die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage mit dem 

Angebot mithält und es stimuliert, 
kann die Wirtschaft entsprechend 
wachsen“. 

Die Engpässe auf der Angebotssei-
te zielen auf die Verfügbarkeit und 
Qualität des „Humankapitals“2 (Er-
werbsbeteiligung der Bevölkerung, 
Bildungsstand etc) sowie auf die Pro-
duktivität, mit der Arbeit und Kapital 
eingesetzt werden, ab. Angebots-
seitig sind es vor allem technischer 
Fortschritt, Bildung, Forschung und 
Entwicklung, die die Produktivität 
von Arbeit und Kapital erhöhen. Die 
Nachfrage setzt sich aus den Kon-
sumausgaben der privaten Haus-
halte, den privaten Investitionsaus-
gaben, den öffentlichen Ausgaben 
und Nettoexporten (Exporte minus 
Importe) zusammen. 

Die Autoren weisen deutlich darauf 
hin, dass neben strukturellen Proble-
men auf der Angebotsseite auch die 
„anhaltende Schwäche der Nachfra-
ge im Inland“ das Wachstum hemmt. 
Dieser von der AK seit Jahren kriti-
sierte Engpass ist bereits seit An-
fang des Jahrzehnts deutlich sicht-
bar, in der aktuellen Wirtschaftskrise 
hat er sich zudem enorm verschärft. 
Sowohl die Bruttoanlageinvestitio-
nen als auch die Konsumausgaben 
der privaten Haushalte wachsen in 
Österreich unterdurchschnittlich. 
Als Ursachen für die schwache Ent-
wicklung der privaten Konsumaus-
gaben führen die Autoren ua die 
hohe Arbeitslosigkeit, die schwache 

Entwicklung der Masseneinkommen, 
die Verschiebung der Einkommens-
verteilung nach oben und die hohe 
Steuer- und Abgabenbelastung des 
Faktors Arbeit an. 

Das sind wichtige notwendige Klar-
stellungen für die Bottleneck-De-
batte in Österreich, die hoffentlich 
zu den richtigen Schlussfolgerungen 
und politischen Korrekturen führen 
werden. Was fehlt ist der Hinweis auf 
die Bedeutung der öffentlichen Aus-
gaben für Wachstum und Beschäfti-
gung – gerade jetzt, wo fast alle Mit-
gliedstaaten Sparpakete schnüren. 
Ebenso mangelt es der Studie auch 
an einer europäischen Ausrichtung. 
Als nachfrageseitiger „Bottleneck“ 
wird zwar die mangelnde Exportaus-
richtung auf die Schwellenländer 
konstatiert – angesichts der Tatsa-
che, dass 83% der österreichischen 
Exporte in Europa abgesetzt wer-
den, hängt jedoch viel mehr davon 
ab, wie sich die gesamteuropäische 
Nachfrage entwickelt.

Norbert Templ n AK Wien  

norbert.templ@akwien.at

1) Ederer/Janger: „Growth Bottlenecks – 

Engpässe für Wachstum und Beschäftigung 

in Österreich im Rahmen der Strategie „Eu-

ropa 2020“, Österreichisches Institut für 

Wirtschaftsforschung, Mai 2010. 

  

2) Anmerkung des Autors: Dass der 

Begriff „Humankapital“ heute unkritisch 

bzw unreflektiert akzeptiert wird, zeigt die 

Dominanz des Neoliberalismus, der Men-

schen auf ihre Verfügbarkeit für das Kapital 

reduziert. Menschsein bedeutet mehr.

Positiv ist, dass auch 
nachfrageseitige  

Wachstumshemmnisse, 
 ua die anhaltenden 

Schwäche der privaten  
Inlandsnachfrage,  

thematisiert werden. 

Wachstumshemmnisse in Europa

Wo sind die  
Flaschenhälse? 
Die vom Europäischen Rat im März 2010 grundsätzlich  
beschlossene EU-2020-Strategie bringt auch eine neue  
Wortschöpfung: Bottlenecks – auf deutsch Flaschenhälse.  
Gemeint sind Wachstumshemmnisse auf europäischer und  
nationaler Ebene, die von der Kommission und den Mitglied- 
staaten identifiziert und bei der Erstellung der nationalen 
Reformprogramme berücksichtigt werden sollen. 
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Bei näherer Betrachtung erweisen 
sich diese jedoch nicht als Bruch mit 
der vorherrschenden wettbewerbs-
staatlichen Integrationsweise1 der 
EU sondern als wohl dosierte Kon-
sens-Angebote, um die Fortsetzung 
einer angebotseitigen Binnenmarkt-
politik zu ermöglichen.

Hintergrund und weiterer Fahr-
plan n Nach seiner Wiederernen-
nung als Kommissionspräsident be-
auftragte Barroso im Oktober 2009 
Mario Monti mit der Erstellung eines 
Berichtes. Vor dem Hintergrund der 
Krise und „zunehmender Marktmü-
digkeit“ sollte der Bericht Strategi-
en zur „Verwirklichung eines echten 
Binnenmarktes und dessen wirk-
samer Überwachung“ vorlegen. Mit 
dem Italiener Mario Monti betrat kein 
Unbekannter die Bühne: Der italie-
nische Ökonom und Preisträger der 
Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung 
(2005) wurde 1994 durch die erste 
Berlusconi-Regierung als Binnen-
marktkommissar nominiert und dar-
auf als Wettbewerbskommissar wie-
derbestellt. Zwischen 2005 und 2008 
war er Vorsitzender des Brüsseler 
Mainstream-Thinktanks Bruegel, als 
dessen Ehrenpräsident er nunmehr 
fungiert. Nachdem der „Monti-Be-
richt“ Mitte Mai 2010 präsentiert 
wurde, möchte die Kommission auf 
dessen Basis bis zum Europäischen 
Rat im Herbst eine Mitteilung zur 
Binnenmarktpolitik der kommenden 
Jahre herausgegeben.

Struktur und Aufbau des Berichts 
n Der umfassende Bericht (130 S) 

gliedert sich im Wesentlichen in vier 
Abschnitte: Im ersten Teil erfolgt 
eine strategische Einschätzung der 
Ausgangslage, die auf Hintergrund-
gesprächen mit zahlreichen euro-
päischen und mitgliedstaatlichen 
Stakeholdern aufbaut. Im zweiten 
Abschnitt werden relativ konkre-
te Maßnahmen zur „Stärkung des 
Binnenmarktes“ aufgezählt. Darauf 
wird die Frage verhandelt, durch 
welche Maßnahmen ein Konsens für 
die Wiederbelebung und Vertiefung 
des Binnenmarktes hergestellt wer-
den kann. Abschnitt IV. beschäftigt 
sich dann mit der Durchsetzung ei-
nes starken Binnenmarktes.

Strategie (Abschnitt I): Konsens 
für die Rettung des neoliberalen 
Pfades unter dem Topos sozi-
ale Marktwirtschaft n Im ersten 
Abschnitt wird in ungewohnt offe-
ner Sprache eine „Integrations- und 
Marktmüdigkeit“ der BürgerInnen 
aber auch „institutioneller“ AkteurIn-
nen festgestellt. Einige Markbefür-
worter hätten den Bogen überspannt 
und vergessen, dass der Markt „ein 
guter Diener, aber ein böser Herr“ 
sei, so Monti. Während 1985 (Weiß-
buch Binnenmarkt) die Gegner von 

Marktfortschritt, Wettbewerb und 
Integration in der Defensive waren, 
sieht Monti nun Markt-Befürworter 
auf längere Sicht unter erhöhtem 
Beweisdruck: „denn der Wind hat 
gedreht und es gilt jetzt gegen den 
Wind zu segeln.“ Daher gelte es, 
zentrale Akteure durch das Ernstneh-
men und Bearbeiten ihrer Kritik für 
eine Wiederbelebung und Vertiefung 
des Binnenmarktes zu gewinnen. 

Dass es Monti aber nur um einen re-
formulierten Konsens durch einzelne 
Zugeständnisse geht, jedoch nicht 
um eine Wende in der Binnenmarkt-
politik, scheint in allen Abschnitten 
des Berichtes durch. Denn in seinen 
wirtschaftspolitischen Grundzügen 
ist das Papier klar ordoliberal bzw 
neoliberal positioniert: Ursache der 
momentanen (politischen) Krise sei-
en die „unzureichende Wettbewerbs-
fähigkeit der Realwirtschaft“, die 
großteils darauf zurückzuführen sei, 
dass die heimische Wirtschaft durch 
Korporatismus und das Festhalten an 
Privilegien, sowohl im öffentlichen 
als auch im privaten Sektor, vor dem 
freien Spiel der Kräfte geschützt 
sei. In vielen Segmenten gehe es 
noch um einen Marktaufbau. Dazu 
sei die Beseitigung administrativer 
und technischer Hemmnisse wie die 
Überwindung „korporatistischer Wi-
derstände“ notwendig (S 16). 

Dass Montis Blick durch das ange-
botsseitige Prisma gebrochen bleibt, 
wird auch anhand seiner Analyse der 
Deregulierung der Kapital- und Fi-
nanzmärkte deutlich. Die 

Analyse des Monti-Berichts 

Bruch mit dem neoliberalen  
Binnenmarktregime oder reformulierter 
Konsens für den Wettbewerb?

Aus ArbeitnehmerInnen-Perspektive ist der nunmehr vorliegende Monti-Bericht von  
nicht unwesentlicher Bedeutung. Zum einen beansprucht er die Nachfolge des Weißbuches zur  
Vollendung des Binnenmarktes (1985), welches die Marktpolitik der Union bis heute bestimmt.  
Zum anderen ruht er der Ansicht auf, dass eine Neubelebung und Vertiefung des Binnenmarktes, nur 
durch Zugeständnisse an einige AkteurInnen (ua an die Gewerkschaften) ermöglicht werden kann.

Ungewohnt  
offene Sprache:  
„Integrations-  

und Marktmüdigkeit  
bei Bürgern  

und institutionellen  
Akteuren“
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unter keynesianisch-fordistischen 
Zeiten vorherrschende Regulierung 
der Märkte qualifiziert er als „straf-
fes Netz wettbewerbsbeschränkender 
Regelungen“, die eine effiziente Res-
sourcenallokation im Finanzdienst-
leistungssektor gehemmt hat und 
oftmals dazu diente, öffentliche De-
fizite zu finanzieren. Ganz im Sin-
ne ordoliberaler Theorie spricht sich 
Monti daher für Verbesserungen auf 
Regulierungs- und Aufsichtsebene 
aus, wendet sich aber gegen jede 
Form von Marktintervention. Da-
mit ist der Kerngedanke des Ordoli-
beralismus (der deutschen Spielart 
des Neoliberalismus) angesprochen:  
„[A]uf der Basis der Wettbewerbswirt-
schaft die freie Initiative mit einem 
gerade durch die wirtschaftliche Leis-
tung gesicherten sozialen Fortschritt 
zu verbinden“2. Soziale Absicherung 
wird ordoliberaler Theorie zufolge da-
her nicht primär durch entsprechende 
Sozialsysteme gewährleistet, sondern 
durch eine Marktwirtschaft, die von 
Eingriffen frei bleibt. Die Einbettung 
der Wirtschaft in einen strikt nicht-
interventionistischen Rechtsrahmen 
(insb Wettbewerbs-, Unternehmens- 
und Zivilrecht) reiche aus, um über 
die so ermöglichte effiziente Alloka-
tion von Ressourcen ein beständiges 
Wachstum zu sicherzustellen. Über 
den „Trickle-Down-Effekt“ würde frü-
her oder später auch sozialer Fort-
schritt für alle entstehen. 

Um diese anti-keynesianische Wirt-
schaftspolitik besser verkaufen zu 
können, bekam der Ordoliberalismus 
in den 1960er durch Ludwig Erhard das 
semantische Deckmäntelchen „sozia-
le Marktwirtschaft“3 umgehängt. Die 
Hegemonie neoliberaler Politik wird 
nicht zuletzt durch den Siegeszug an-
schaulich, den dieser Begriff seither 
gefeiert hat: PolitikerInnen aller Cou-
leurs sprechen von der Notwendigkeit 
einer „sozialen Marktwirtschaft“ und 
mit dem Vertrag von Lissabon ist der 
Terminus sogar zum Rechtsbegriff 
geadelt worden (Art 3 Abs 3 EUV). 
Umso weniger überrascht es, dass 

„soziale Marktwirtschaft“ ein begriff-
licher Dauerbrenner im Monti-Bericht 
ist. Wer unter dieser Chiffre einen 
Bruch mit der herrschenden Binnen-
marktpolitik vermutet, geht aller-
dings fehl. Mario Monti bewies schon 
2005 bei seiner Dankesrede für die 
Verleihung des Friedrich-August-von-
Hayek-Preises, dass er mit der Ideen-
geschichte des Begriffes vertraut ist: 
In Italien gelte er als der deutscheste 
Ökonom und dennoch kenne er nur 
zwei deutsche Worte: „soziale Markt-
wirtschaft“. Sein Leben lang hätte er 
in den Prinzipien der sozialen Markt-
wirtschaft tiefe Inspiration gefunden: 
„Offene Märkte, Wettbewerb, Budget-
disziplin, unabhängige Zentralbanken 
mit einer Festlegung auf das Errei-
chen von Preisstabilität.“4

Maßnahmen zur Stärkung des 
Binnenmarktes (Abschnitt II) n 
Aber auch im II. Abschnitt des Berich-
tes, in dem die unterschiedlichen Poli
tikbereiche des Binnenmarktes kurz 
analysiert und Maßnahmenvorschläge 
entwickelt werden, wird deutlich, um 
was es dem Bericht im Kern geht: Ab-
sicherung neoliberaler Durchbrüche, 
Ergänzung um taktisch-durchdachte 
Offensiven und Rundschliff entstan-
dener Kanten. Im Folgenden werden 
die aus ArbeitnehmerInnen-Perspek-
tive am relevantesten erscheinenden 
Maßnahmen kurz angeschnitten. 

Im Feld Verbraucherschutz wird zur 
Überwindung der fragmentierten 
Märkte eine schnelle Einigung auf 
die Richtlinie (RL) über Verbraucher-
rechte (Harmonisierung auf tenden-
ziell niedrigem Niveau) eingemahnt. 
Um das Umfeld für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMUs) zu ver-
bessern, soll die Durchführung des 
Small Business Act beschleunigt und 
das Statut für die Europäische Pri-
vatgesellschaft beschlossen werden. 
Die bisherigen Vorschläge zu dieser 
neuen Gesellschaftsform zielen auf 
eine weitere Deregulierung des Ge-
sellschaftsrechts ab. Ihr Beschluss 
würde das System der betrieblichen 

Mitbestimmung der ArbeitnehmerIn-
nen gefährden und die Gründung 
von Briefkastenfirmen, zur Unter-
wanderung von Sozial- und Umwelt-
standards, erleichtern. 

Zur Schaffung eines digitalen Bin-
nenmarktes – von dem sich Monti 
bei Realisierung bis 2020 ein EU-BIP-
Wachstum von 4% erwartet – soll 
ua die Vergabe von Frequenzen für 
Telekommunikationsdienste auf die 
europäische Ebene gehoben werden. 
Im Bereich Energie, Klimawandel 
und Umwelt fordert Monti Maßnah-
men zur Interoperabilität und Netz-
flexibilität, um einen Binnenmarkt 
auch für Energie zu verwirklichen. 
Die Fördermaßnahmen für erneuer-
bare Energien sollen Bestandteil des 
Energiebinnenmarktes werden (da-
mit wird wohl auf eine Unterwerfung 
unter das Beihilfenrecht angespielt), 
um Marktverzerrungen zu verhin-
dern, die zu falschen Preissignalen 
an Investoren führen. 

Wettbewerb der Rechtsordnun-
gen n Im Bereich des Binnenmark-
tes für Waren setzt Monti verstärkt 
auf die gegenseitige Anerkennung 
Dieser Vorschlag würde den Wettbe-
werb der Rechtsordnungen um nied-
rige Regulations-Standards weiter 
verschärfen. Obwohl die Gefahren 
einer unternehmerischen Selbstge-
setzgebung, spätestens in der Fi-
nanzkrise evident geworden sind, 
soll über das Anerkennungsprinzip 
hinaus der Zugang des Privatsektors 
zum Normungsprozess verbessert 
werden. Im Dienstleistungsverkehr 
wird die Wichtigkeit der Dienstleis-
tungs-RL (DL-RL) hervorgehoben. 
Die Kommission soll schnell alle 
Durchsetzungsinstrumente ergrei-
fen, um die RL zu effektuieren. Den 
Prozess der gegenseitigen Evaluie-
rung (Mitgliedstaaten [MS] 
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überprüfen sich wechselseitig) sieht 
Monti als effizienten Durchsetzungs-
mechanismus, der auch in anderen 
Feldern des Binnenmarktes verstärkt 
zur Anwendung kommen sollte. Hier 
dürfte Monti ganz den Empfehlungen 
jenes Think-Tanks folgen, dessen 
Ehrenpräsident er nunmehr ist. So 
bezeichnete das Bruegel-Institut die 
RL als revolutionär (!), da die darin 
vorgesehenen Verfahren die Über-
wachung und Exekution des Binnen-
marktes an die Mitgliedstaaten und 
Private outsourct.5

Die Kommission sollte sich in Hin-
kunft aber auch jenen Dienstleis-
tungsmärkten widmen, die von der 
DL-RL ausgenommen sind. In die-
sem Kontext geht der Bericht näher 
auf den Gesundheitssektor ein: Ne-
ben einer raschen Annahme der RL 
über grenzüberschreitende Gesund-
heitsversorgung sollen die MS einen 
detaillierten Leistungsvergleich ihrer 
Gesundheitssysteme vornehmen. 
Diese Maßnahme soll wohl die Ver-
marktlichung und Privatisierung die-
ses Sektor vorbereiten helfen.

Binnenmarkt für Kapital und Fi-
nanzdienstleistungen n Auf die De-
batte um die Re-Regulierung der Fi-
nanzmärkte wird nicht eingegangen, 
da diese durch den Larosière-Bericht 
abgedeckt werde. Dafür nützt Monti 
die Überschrift zur Darstellung einer 
seiner markantesten Vorschläge: Da 
der Markt für Staatsanleihen bisher 
fragmentiert sei und die mit dem Euro 
einhergehenden Größenvorteile un-
genützt lasse, soll eine Euro-Anleihe 
eingeführt werden. Eine europäische 
Einrichtung soll Kredite (mit gemein-
samer Haftung der MS) aufnehmen 
und anschließend an die MS zu einem 
einheitlichen Zinssatz weitergeben. 
Die Inanspruchnahme durch die MS 
soll allerdings einen festen Anteil des 

nationalen BIP nicht überschreiten 
dürfen. Parallel dazu sieht der Vor-
schlag ein Weiterbestehen der bishe-
rigen Staatsanleihen vor. 

Die Frage wie die Infrastruktur (Ver-
kehrs-, Strom-, IKT-, und Wassernet-
ze [!]) des Binnenmarktes zu erhal-
ten und auszubauen ist, beantwortet 
Monti mit „alten Ideen“: Aufgrund des 
Zwanges zur Konsolidierung der öf-
fentlichen Haushalte sei mit entspre-
chenden Investitionen der Staaten 
nicht zu rechnen. Daher brauche es 
Rechtssicherheit und Anreize für In-
vestitionen aus dem privaten Sektor. 
Innovative Finanzierungsmöglichkei-
ten, Nutzergebühren und öffentlich-
private Partnerschaften seien unvor-
eingenommen zu betrachten. Vor 
allem Langzeitinvestoren – Monti er-
wähnt hier ua Pensionsfonds – müs-
sen für Infrastrukturinvestitionen 
gewonnen werden. Damit spielt der 
Bericht genau auf jene Operationen 
auf den Finanzmärkten an, die einen 
erheblichen Beitrag zu Entstehen 
und Verlauf der Finanzkrise geleistet 
haben. Mit dem Ergebnis, dass euro-
päische Kommunen und Länder teil-
weise nicht mehr über die durch sie 
finanzierte Infrastruktur verfügen, 
da diese zur Besicherung herangezo-
gen worden ist.

Kein Binnenmarkt ohne Konsens 
– Hegemonieerwägungen eines 
Neoliberalen (Abschnitt III) n In 
diesem Abschnitt widmet sich Mario 
Monti der Frage, wie ein „Konsens“ 
für die Neubelebung und Vertiefung 
des Binnenmarktes hergestellt wer-
den kann. Liest man die Überlegun-
gen des Berichtes zur Frage, ob der 
Binnenmarkt von Zustimmung getra-
gen sein muss, um zu funktionieren, 
entsteht der Eindruck, dass sich Mon-
ti nicht nur von den Ideen der sozia-
len Marktwirtschaft sondern auch von 
den Überlegungen des linken Theo-
retikers Antonio Gramsci6 inspirieren 
hat lassen. Die Frage warum moder-
ne Herrschaft in den Ländern des in-
dustriellen Zentrums derart stabile 

Formen angenommen hat, beantwor-
tet Gramsci damit, dass sie sich nicht 
nur durch Repression (einseitige au-
toritative Anordnung) sondern auch 
durch Konsens auszeichne. Derart 
verstandene „Hegemonie“ sei daher 
auf die Zustimmung durch die breiten 
Massen angewiesen. Relativ synchron 
dazu meint nun Monti, dass der Bin-
nenmarkt ohne Konsens zu scheitern 
drohe. Das gelte umso mehr als die 
EU über keine Apparate der unmit-
telbaren behördlichen Befehls- und 
Zwangsgewalt verfüge, sondern da-
bei auf die exekutiven Einheiten der 
MS verwiesen bleibe. Es sei daher von 
zentraler Bedeutung, dass „Durchset-
zungsstrategien“ so „ausgeführt und 
präsentiert werden, dass sie auf brei-
tes Verständnis oder sogar Zustim-
mung, d.h. Konsens, stoßen“ (S 25). 
Die „Konsensbildung“ unter Einbe-
ziehung aller zentralen AkteurInnen 
sei daher ein wesentlicher Bestand-
teil der neuen Binnenmarktstrategie. 
Im Anschluss an diese allgemeinen 
Feststellungen macht sich Monti an 
die Analyse jener AkteurInnen (Ver-
braucherInnen, Arbeiterbewegung 
und Gewerkschaften, Umweltanlie-
gen, Unternehmen und verschiedene 
Gruppen von MS7) deren Zustimmung 
für das Gelingen des Binnenmarktes 
unerlässlich sind (S 28–35). Daran 
schließen relativ konkrete Überlegun-
gen an, durch welche Angebote die 
jeweiligen AkteurInnen wieder zu Un-
terstützerInnen des Binnenmarktes 
gemacht werden könnten. 

Der „Arbeiterbewegung und den Ge-
werkschaften“ – die „lange Zeit wich-
tige Befürworter der wirtschaftlichen 
Integration“ (S 81) waren – will er 
daher eine Reparatur der EuGH-
Judikatur zur Frage des Verhältnis-
ses von sozialen Grundrechten und 
Marktfreiheiten sowie zur Entsende-
RL anbieten.8 Bevor Monti jedoch das 
Zuckerbrot präsentiert, zückt er noch 
einmal die Peitsche: Die Urteile des 
Gerichtshofs würden zeigen, dass 
sich das Unionsrecht auch auf Ta-
rifstreitigkeiten erstreckt. 

Montis Vorschlag  
würde den  
Wettbewerb der 
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niedrige Regulations-
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Dadurch würden Sozialpartner und 
Arbeitskämpfe in das Zentrum der 
europäischen Wirtschaftsverfassung 
rücken, was zur Konsequenz hätte, 
dass die auf nationalstaatlicher Ebe-
ne verrechtlichten industriellen Be-
ziehungen möglicherweise den wirt-
schaftlichen Freiheiten angepasst 
werden müssten. Zwar sei die vom 
EGB geforderte Fortschrittsklau-
sel (soziale Grundrechte gehen den 
Marktfreiheiten vor) nicht realistisch, 
da sie eine Vertragsänderung not-
wendig mache. Jedoch könnte die 
Entsende-RL mittels einer Durch-
führungs-VO durch eine Klausel er-
gänzt werden, die festhält, dass eine 
Entsendung im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit nicht das Recht auf 
Arbeitskampfmaßnahmen beein-
trächtigt. Zwar würde diese schon 
in Vergangengheit bekannte „Monti-
Klausel“ zweifelsohne eine Verbes-
serung darstellen. Allerdings ist die 
vorgeschlagene Formulierung relativ 
weich – es wäre daher keineswegs 
sichergestellt, dass damit die ange-
sprochene Judikatur gegenstandlos 
würde. Darüber hinaus erfasst die 
vorgeschlagene Lösung durch ihre 
Begrenzung auf Entsende-Fälle we-
der Sachverhalte im Rahmen der 
Niederlassungsfreiheit (Stichwort: 
Rs Viking), noch in den anderen Be-
reichen der Dienstleistungsfreiheit.

Den staatlichen Gliederungen (insb 
den Kommunen) bietet Monti eine 
Vereinfachung im Bereich der Er-
bringung von öffentlichen Dienstleis-
tungen an. Das auf seine Zeiten als 
Kommissar zurückgehende Monti-
Paket, welches die Ausgleichszahlun-
gen für öffentliche Dienstleistungen 
bis zu einem gewissen Schwellen-
wert generell von der strengen Bei-
hilfen-Kontrolle der Kommission aus-
nimmt, soll durch eine Anhebung der 
Schwellenwerte ausgeweitet werden. 
Darüber hinaus soll geprüft werden, 
ob ein ähnliches Paket nicht im Be-
reich des Beschaffungswesens ge-
schnürt werden könnte. Dieser Vor-
schlag ist etwas irreführend, da das 

Vergaberecht im Bereich der öffentli-
chen Dienstleistungen unter Berück-
sichtigung gewisser Kriterien (zB In-
House-Vergabe) ohnehin nicht zur 
Anwendung kommt. Generell soll das 
Vergaberecht anwendungsfreund-
licher werden und verstärkt für In-
novation, „grünem Wachstum“ und 
sozialer Eingliederung dienen.

Auch den Mitgliedstaaten mit ver-
gleichsweise hohen Steuern macht 
Monti ein Angebot – wenn auch nur 
ein weitgehend diskursives. Zwar 
werden die Wirkungen des Steuer-
wettbewerbes vor allem im Bereich 
der Unternehmensbesteuerung mit 
überraschend klaren Worten pro-
blematisiert (Verlagerung auf den 
Faktor Arbeit, schrumpfende Bud-
gets,  ...), doch werden daraus kei-
ne entsprechenden Ableitung gezo-
gen: Eine Harmonisierung sei für das 
Funktionieren des Binnenmarktes 
nicht notwendig und außerdem nicht 
realistisch. Zumindest fordert Monti 
aber „Bemühungen um eine Defi-
nition der Körperschaftsteuer-Be-
messungsgrundlagen“ ein. Für eine 
Steuer-Koordinierung schlägt Monti 
allerdings nur ein gemeinsames Vor-
gehen bei der Erhöhung von regres-
siv wirkenden „Umweltsteuern“ vor. 
Für die Maßnahmen im Steuerbereich 
soll eine Arbeitsgruppe aus „persön-
lichen Vertretern“ der Finanzminister 
der MS eingerichtet werden.

Selbstverständlich dürfen die trans-
nationalen Konzerne im erneuerten 
Block an der Macht, der Monti vor-
zuschweben scheint, nicht fehlen: 
Ihren Anliegen möchte Monti durch 
eine Stärkung der externen Dimensi-
on des Binnenmarktes nachkommen. 
Europa müsse „seine“ Interessen 
durch handelspolitische Instrumen-
te aktiv und entschlossen verfolgen. 
Dazu zähle insb die Marktöffnung in 
multilateralen Gremien, die Aufnah-
me von Beihilfenregeln in bilaterale 
Abkommen und die Öffnung der Be-
schaffungsmärkte (vor allem in den 
BRIC-Staaten).

Der Exekutive schärfere Klingen? 
– Durchsetzung eines starken Bin-
nenmarktes (Abschnitt IV) n Zu 
Beginn streicht Monti die Wichtigkeit 
des „Better-Regulation“-Ansatzes, der 
nunmehr unter „intelligente Rechts-
setzung“ firmiert, hervor. Neben der 
Betonung der Kosten von Regulierung 
für Unternehmen wird zumindest 
eine Verpflichtung zur echten „sozia-
len Folgenabschätzung“ eingemahnt. 
Neben vielen kleineren Vorschlägen 
sticht eine Maßnahme in diesem Ab-
schnitt hervor: In Hinkunft solle die 
Rolle der Kommission im Vertragsver-
letzungsverfahren an ihre Position im 
Wettbewerbsrecht angepasst werden. 
Damit könnte die Kommission eine 
Vertragsverletzung unmittelbar fest-
stellen und entsprechenden Rechts-
folgen anordnen. Die Mitgliedstaaten 
hätten dann erst im Nachhinein die 
Möglichkeit die Entscheidung gericht-
lich zu bekämpfen. Die Umsetzung 
dieser Maßnahme würde zu einer äu-
ßert problematischen Verschiebung 
in der europäischen Gewaltenteilung 
führen: Die Exekutive würde zu-
lasten des europäischen Judikative 
aufgewertet. Dass Monti mit dieser 
Maßnahme einen Vertragsbruch in 
Kauf nimmt (der Kommission eine 
quasi-gerichtliche Stellung in erster 
Instanz einzuräumen, ist unvereinbar 
mit dem Europarecht, welches allein 
dem EuGH die Kompetenz zur Ausle-
gung der Verträge zuspricht) – zeugt 
wohl von der Sorge, die Mitgliedstaa-
ten könnten unter den Vorzeichen der 
Krise verstärkt beschränkende Maß-
nahmen setzten oder es unterlassen, 
gegen diese vorzugehen.

Schlussfolgerungen n Mit den 
möglichen Folgewirkungen der Krise 
spricht Monti das bestimmende Mo-
ment des Binnenmarktes der kom-
menden Jahre an, vergisst 

Monti: „Es ist von  
zentraler Bedeutung, 
dass Durchsetzungs-

strategien so  
ausgeführt und  

präsentiert werden, 
dass sie auf breiten 

Konsens stoßen."

»
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aber daraus die entsprechenden Ab-
leitungen zu ziehen. Mario Monti ist 
zuzugestehen, dass er einer der ers-
ten aus der neoliberalen Führungs-
elite Europas ist, der erkennt, dass 
spätestens durch die Krise die Hege-
monie des wettbewerbsstaatlichen 
Binnenmarktmodells brüchig gewor-
den ist. Dieses Modell mag in den 
kommenden Jahren einseitig und 
unter verstärktem Einsatz von re-
pressiven Momenten aufrechterhal-
ten werden. Jedoch wird die fehlende 
Zustimmung entscheidender Akteu-
rInnen, die eine essentielle Voraus-
setzung für das Funktionieren eines 
transnationalen Marktes ist, den Bin-
nenmarkt von einer politischen Krise 
in die andere taumeln lassen. 

Fehl geht Monti aber in der Annah-
me, dass die Risse, welche das herr-
schende Marktmodell mittlerweile 
aufweist, mit einzelnen dosierten 
Zugeständnissen zu kitten sind. Da-
für sind die zentrifugalen Kräfte mitt-
lerweile viel zu stark: Die Krise hat 
die ungleiche Entwicklung der eu-
ropäischen Ökonomien und Gesell-
schaften stark beschleunigt. Dieser 
Umstand lässt sich momentan an 

den – von Medien auf persönliche 
Scharmützel zwischen Merkel und 
Sarkozy reduzierten – Konflikten 
zwischen unterschiedlichen Entwick-
lungsmodellen (Exportweltmeister vs 
Binnennachfrage) ebenso ablesen, 
wie an den Berichten zur Entwicklung 
der Arbeitslosenzahlen und der Ver-
teilung des Reichtums.9 Genau diese 
ungleiche Entwicklung ist durch das 
wettbewerbstaatliche Binnenmarkt-
modell und seine zentralen Säulen 
(Steuerkonkurrenz, Wettbewerb der 
Rechtsordnungen, Kommodifzierung 
öffentlicher Dienstleistungen, an-
gebotseitige Wirtschaftspolitik und 
Lohndumping) massiv beschleunigt 
worden. Wer die Desintegration Eu-
ropas bekämpfen will, muss daher 
über einzelne Zugeständnisse hin-
ausgehen und auf den Bruch mit der 
bisherigen Marktkonzeption zielen: 
Erste Schritte zu einem post-neolibe-
ralen Binnenmarkt wären die Harmo-
nisierung der Unternehmenssteuern 
und ihrer Bemessungsgrundlagen, 
die Rückkehr zum Diskriminierungs-
verbot der Marktfreiheiten (gleiche 
Regeln für alle Markteilnehmer statt 
Konkurrenz um den niedrigsten Re-
gulationsstandard ermöglicht durch 

das Beschränkungsverbot), Ausnah-
me der Dienste von allgemeinem 
Interesse vom Wettbewerbsrecht, 
gesamteuropäische Nachfragepolitik 
mit Fokus auf Ökologisierung und 
sozialem Fortschritt sowie effektive 
soziale Grundrechte, um den Ge-
werkschaften europäische Bewe-
gungsfreiheit für den Kampf um eine 
progressive Lohnpolitik zu sichern. 

Nachrichten vom Ableben Europas 
sind stark übertrieben.10 Doch die 
(neo-)liberale Führungselite ist gefor-
dert. War die Verpflichtung zur Schaf-
fung einer immer engeren Union der 
Menschen Europas nur eine Phrase 
zur ideologischen Legitimierung hand-
fester Interessen? Der Prüfstein liegt 
nun auf der Hand: Die Desintegration 
Europas ist nur durch den Bruch mit 
dem wettbewerbstaatlichen Binnen-
marktmodell zu verhindern.

Lukas Oberndorfer n AK Wien  

lukas.oberndorfer@akwien.at

1) Ziltener, Strukturwandel der europäischen 

Integration – Die Europäische Union und die 

Veränderung von Staatlichkeit (1999).

2) Müller-Armack, Wirtschaftsordnung und 

Wirtschaftpolitik (1976) 245.

3) Für Genese und Kritik des Begriffes siehe 

statt vieler Ptak, Vom Ordoliberalismus  

zur Sozialen Marktwirtschaft – Stationen des  

Neoliberalismus in Deutschland (2004)  

(insb 206ff).

4) Mario Monti, Danksagung für die Verleihung 

des Internationalen Preises in Friedrich-August-

von-Hayek-Stiftung (Hg), Wege zur Freiheit –  

Festschrift zur 3. Verleihung des Internationa-

len Preises der Friedrich-August-von-Hayek-

Stiftung und des Publizistikpreises der Fried-

rich-August-von-Hayek-Stiftung (2005) 39.

5) Oberndorfer, Neue Deregulierungstechniken 

– Die Dienstleistungs-RL & ihre Umsetzung, 

EU-Infobrief 4/2009,12.

6) Siehe für eine Einführung statt vieler Bu-

ckel/Fischer-Lescano, Hegemonie gepanzert 

mit Zwang – Zivilgesellschaft und Politik im 

Staatsverständnis Antonio Gramscis (2007).

7) Monti differenziert hier wiederum  

zwischen kontinentaleuropäischen Ländern mit 

sozialer Marktwirtschaft, angelsächsische Län-

dern, neuen Mitgliedstaaten und nordischen 

Ländern.

8) Siehe für Darstellung und Kritik Wedl, Ge-

werkschaftliche Grundrechte versus Grund-

freiheiten des Binnenmarktes – Auswirkungen 

der jüngsten EuGH-Rechtssprechung, in 

Eilmansberger/Herzig, Soziales Europa (2009) 

73; Buckel/Oberndorfer, Die lange Inkubati-

onszeit des Wettbewerbs der Rechtsordnun-

gen – Eine Genealogie der Rechtsfälle Viking/

Laval/Rüffert/Luxemburg aus der Perspektive 

einer materialistischen Europarechtstheorie, 

in Fischer-Lescano/Rödl/Schmid, Europäische 

Gesellschaftsverfassung. Zur Konstitutionali-

sierung sozialer Demokratie in Europa (2009) 

277.

9) Goebel/Gornig/Häußermann, Polarisierung 

der Einkommen: Die Mittelschicht verliert, 

Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 24/2010, 

siehe dazu http://www.diw-berlin.de/docu-

ments/publikationen/73/diw_01.c.357505.

de/10-24-1.pdf.

10) Siehe etwa Balibar, Europe is a Dead Poli-

tical Project, www.guardian.co.uk, 25.05.2010.

Spätestens durch  
die Krise ist die  

Hegemonie des wett-
bewerbsstaatlichen 

Binnenmarktmodells 
brüchig geworden.
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Die letzte Verhandlungsrunde zwi-
schen EU und Kanada Ende April 
war geprägt von der „europäischen 
Aschewolke“ und wurde größtenteils 
über Videokonferenzen durchgeführt. 
Trotz unterschiedlicher Auffassung bei 
einigen Themen sind die Verhandle-
rInnen zuversichtlich ein Abkommen 
abzuschließen. Zu wichtig scheint der 
Wirtschaftsraum des jeweils „ande-
ren“ zur Erschließung neuer Märkte 
und für die EU zur Umsetzung der 
Global Europe Strategie. 

Entsendung von Arbeitskräften 
n Besonders sensibel ist aus Ar-
beitnehmerInnensicht der Bereich, 
insbesondere die Höchstdauer der 
vorübergehenden Entsendung von 
Arbeitskräften zur Erbringung einer 
Dienstleistung im anderen Vertrags-
staat. Die Verhandler haben sich hier 
vorerst auf die in internationalen Ab-
kommen üblichen fünf Kategorien 
geeinigt. Wenn dies so bleibt, sind 
weitere – von Kanada gewünsch-
te Kategorien – von der Liste. Dies 
wird seitens der ArbeiternehmerIn-
nenvertretung begrüßt. Aber dies ist 
noch offen. Einen weiteren Kompro-
miss gibt es bei der Aufenthaltsdau-
er von Intracorporate Trainees von 

„mindestens 3 Jahren“. Dies ist inso-
fern kritisch zu bewerten, da „min-
destens“ auch eine Ausweitung auf 
5 Jahre bedeuten könnte, womit au-
tomatisch ein Aufenthaltstitel in der 
EU gewährt werden kann. Da Kanada 
bei der Entsendung von Arbeitskräf-
ten zur Dienstleistungserbringung 
auf eine Mindestaufenthaltsdauer 
von 5 Jahren drängt, kann dies auch 
Präzendenwirkung für andere Kate-
gorien bedeuten.

Unterschiedliche Zugänge im 
Dienstleistungsbereich n Auch im 
Dienstleistungsbereich selbst gibt es 
ganz unterschiedliche Zugänge: Vo-
raussetzung für Kanada ist ein soge-
nannter „negativ list approach“. Dies 
bedeutet, im Abkommen werden nur 
einzelne Bereiche ausgenommen (zB 
Gesundheitsvorsorge), die vom Ab-
kommen explizit nicht betroffen sind 
– alle anderen Dienstleistungsberei-
che fallen unter dieses Abkommen. 
Die EU hingegen strebt einen soge-
nannten „positiv list approach“ an, 
also genau den umgekehrten Ansatz, 
was auch von ArbeitnehmerInnen-
seite unterstützt wird.
Mit dem Inkrafttreten des Vertrages 
von Lissabon fallen im Übrigen auch 
ausländische Direktinvestitionen in 
den Kompetenzbereich der EU. Für 
die ArbeitnehmerInnenvertretung ist 
es daher immens wichtig, das Kapitel 
zur nachhaltigen Entwicklung auch 
auf alle Investitionen anzuwenden 
und sozialpolitische Kernelemente 
zu verwirklichen. Beim Thema des 

Investitionsschutzes allerdings hat 
die Europäische Kommission kein 
Mandat. Hier ist sie auf die Mitglieds-
staaten angewiesen. 

Gewerkschaften stemmen sich 
gegen das Freihandelsabkom-
men n Sowohl im Dienstleistungs-
bereich wie im öffentliche Beschaf-
fungswesen setzt sich die AK gegen 
Verhandlungen im Rahmen eines 
bilateralen Freihandelabkommens 
ein. Auch seitens der Gewerkschaf-
ten formiert sich besonders in die-
sen Bereichen Widerstand gegen 
das geplante Freihandelsabkom-
men. Um mehr Transparenz in die 
Verhandlungen zu bringen, sind der 
Verhandlungsentwurf zu diesem Ab-
kommen (Stand Jänner 2010) sowie 
Analysen dazu auf der Homepage  
www.tradejustice.ca abrufbar. Es 
gab zwar für die Verhandlungen im 
April einen neuen Textentwurf, der 
sich aber in den wesentlichen Punk-
ten nicht von dem Verhandlungsent-
wurf im Jänner unterschieden hat. 
Besonders umstritten ist aus Sicht 
der Gewerkschaften der Bereich des 
öffentlichen Beschaffungswesens. 

Kein Abkommen, das Kommunen 
verwehrt, spezifische örtliche 
oder ethische Beschaffungsricht-
linien anzuwenden n Damit könnte 
die Souveränität der einzelnen Kom-
munen erheblich geschwächt werden, 
insbesondere bei der Anwendung von 
spezifisch örtlichen oder sozial und 
ökologisch ausgerichteten 

Seitens der  
Gewerkschaften  
formiert sich  
Widerstand gegen  
das geplante 
Freihandelsabkommen.

EU – Kanada  

Verhandlungsstand zum  
Freihandelsabkommen 
Die dritte Verhandlungsrunde über ein Wirtschafts- und Freihandelsabkommen (CETA) 
zwischen der EU und Kanada wurde Anfang Mai beendet. Die nächsten Runden (Juli, Oktober) 
sind in Vorbereitung. Es gibt noch einige Themen, bei denen es zwischen den beiden Handelspartnern 
Meinungsunterschiede gibt. Indes regt sich zunehmend Widerstand von Gewerkschaftsseite zu dem 
geplanten Abkommen.
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Beschaffungsrichtlinien, da auch pri-
vate Firmen Zugang zu Ausschreibun-
gen hätten. Damit würden kanadische 
Kommunen – so die Kritik der kana-
dischen Gewerkschaften – ein für sie 
essentielles Instrument zum Schutz 
der Umwelt, zur sozialen Gestaltung 
von Aufträgen und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen verlieren. Diese Sor-
gen sind nicht ganz unbegründet, da 
einige Bereiche in der Europäischen 
Union bereits um einiges weiter libe-
ralisiert sind als in Kanada (zB Post- 
und Telekommunikationswesen). 
Auch im Finanzdienstleistungsbereich 
ist die Europäische Kommission am-
bitionierter als Kanada. Wichtig ist es 
daher in jedem Fall alle öffentlichen 
Dienstleistungen (zB Wasser, Bildung, 
Energie, Gesundheitsvorsorge) aus 
diesem Abkommen herauszuhalten. 
Ebenso wenig darf es im Finanzdienst-
leistungsbereich zu Ausweitungen 
gegenüber bisheriger Freihandelsab-
kommen kommen. 

Wichtig wäre es für die Gewerk-
schaften zudem eine Steuer auf Fi-

nanztransaktionen im Rahmen eines 
Abkommens zu unterstützen. Dafür 
gibt es in Europa selbst immer mehr 
BefürworterInnen. Auch die Regie-
rungschefs und FinanzministerInnen 
– derzeit allen voran Deutschland – 
drängen auf die Einführung dieser 
Steuer. Aber für die kanadische Regie-
rung ist dies kein Thema. Stattdesen 
hat der kanadische Finanzminister Jim 
Flaherty für den G20-Gipfel Ende Juni 
in Toronto einen anderen Vorschlag 
gemacht: Die Banken sollen stattdes-
sen einen Kapitalpuffer für schlechte 
Zeiten anlegen – ähnlich dem kana-
dischen System eines “embedded 
contingent capital” also einem “ein-
gebetteten bedingten Kapital”. Damit 
würden Banken Wertpapiere verkau-
fen und sich damit einen Kapitalpuf-
fer für schlechte Zeiten verschaffen. 
Wenn die Banken in Schwierigkeiten 
geraten, werden diese Wertpapiere 
(zB Anleihen) in Aktien – also haften-
des Eigenkapital – umgewandelt und 
notfalls zur Krisenbewältigung einge-
setzt. Bei Pleitegefahr müssten also 
nicht wie bisher der Staat und damit 

die SteuerbürgerInnen zahlen, son-
dern die AktionärInnen und Gläubige-
rInnen. Davon verspricht sich Kanada 
mehr Disziplin im Finanzsektor und 
die Vermeidung von Fehlanreizen. 
Zudem stärkt dieses Modell die finan-
zielle Basis der Banken.1

Wie geht es weiter n Die nächs-
ten Verhandlungsrunden sind für den 
12.–16. Juli in Brüssel und für den 
18.–22. Oktober in Ottawa vorge-
sehen, weitere für Jänner und April 
2011 geplant. Da das Nachhaltig-
keitskapitel in der derzeitigen Run-
de nicht verhandelt wurde, gehen 
wir davon aus, dass dies im Juli auf 
der Tagesordnung stehen wird. Für 
den Oktobertermin sollen die Kapitel 
Dienstleistungen, Investitionen und 
öffentliches Beschaffungswesen im 
Zentrum der Verhandlungen stehen. 

Iris Strutzmann n AK Wien  

iris.strutzmann@akwien.at

1) Siehe www.zeit.de/wirtschaft/2010-06/

kanada-g20-finanzmarktsteuer

„Verhandlungsstand zum Freihandelsabkommen EU – Kanada”

29. Juni 2010 um 19 Uhr
Europäisches Parlament
60, Rue Wiertz, 1040 Brussels
Room PHS 1A002

Weitere Informationen
Tel: 02 230 62 54 or 02 230 74 63
E-Mail: office@akeuropa.eu 
or europabuero@oegb-eu.at

Das Podium besteht aus:
Astrid Steinkellner und  

Karin Lukas, Ludwig Boltzmann  
Institut für Menschenrechte, die  

beiden Studienautorinnen
Jörg Leichtfried, Mitglied des  

Europäischen Parlaments
Ulrich Weigl, Europäische  

Kommission, GD Handel
Michael Morass, Europäische  

Kommission, GD Beschäftigung
Tom Jenkins, Europäischer  

Gewerkschaftsbund
Moderation: Éva Dessewffy,  

Bundesarbeitskammer

AK Europa, die Vertretung der Bundesarbeitskammer in Brüssel,  
und das ÖGB Europabüro laden zur Diskussionsveranstaltung ein

Freihandelsabkommen: Verbindliche  
ArbeitnehmerInnenrechte 
und Sozialnormen berücksichtigen

Im Zuge der „Global Europe“-Strategie 
hat die Europäische Kommission eine 
neue Generation von bilateralen Freihan-
delsabkommen geschaffen, um nach dem 
Erlahmen der Liberalisierungsbemühun-
gen innerhalb der Welthandelsorganisati-
on Marktöffnungen auf bilateraler Ebene 
zu verstärken. Diese Abkommen werden 
von Teilen der Zivilgesellschaft in der in-
ternationalen Diskussion stark kritisiert 
und zum Teil sogar abgelehnt. Manche 
NGOs fordern ein Moratorium der „Global 
Europe“-Agenda und eine umfassende Re-
vision der Handels- und Investitionspolitik 
auch im Hinblick auf eine demokratischere 
Gestaltung des Verhandlungsprozesses.

Es stellt sich also die Frage, wie in Zukunft 
Freihandelsabkommen gestaltet werden 
sollen, um die Nachteile für Arbeitneh-
merInnen zu minimieren und Mindest-
arbeitsstandards zu gewährleisten. Die 
beiden Autorinnen Karin Lukas und Astrid 
Steinkellner vom Ludwig Boltzmann Insti-
tut für Menschenrechte haben im Auftrag 
der Arbeiterkammer Wien eine Studie er-
stellt, die sich auf Arbeitsrechte und So-
zialstandards in Nachhaltigkeitskapiteln in 
Freihandelsabkommen konzentriert. 
Die Studie wird der Öffentlichkeit erstmals 
vorgestellt und im Anschluss mit Podium 
und Publikum diskutiert. Die Diskussion 
findet in englischer Sprache statt.
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Von den rund zwölf Millionen Ein-
wohnerInnen der südchinesischen 
Stadt Shenzhen sind neun Millionen 
unregistrierte WanderarbeiterInnen. 
Ähnliche Zahlen bekommt man aus 
Shanghai, Peking oder Nanjing zu 
hören.

Während die ChinesInnen in den 
Städten seit Mitte der 1990er Jahre 
den rasanten wirtschaftlichen Auf-
schwung durch die Verbesserung ih-
rer Lebenssituation spüren konnten, 
ist diese an der Landbevölkerung 
Chinas weitgehend vorbeigegangen. 
Die BäuerInnen leben in Armut, am 
Land gibt es kaum Arbeit. Für die 
Bewirtschaftung der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche im ganzen Land 
werden ungefähr 100 Millionen Ar-
beitskräfte benötigt. Die Gesamtzahl 
der Landbevölkerung Chinas beträgt 
aber ca 800 Millionen Menschen.

Um einem Leben in völliger Armut 
zu entkommen, machen sich jähr-
lich rund 200 Millionen Menschen 
Richtung Ostküste auf und ziehen 
aus den ländlichen Gegenden in die 
boomenden Städte. Wie viele es ge-
nau sind, kann niemand sagen. Das 
Hukou (Wohnsitzkontrolle) ist dabei 
allerdings ein schier unüberwindba-
res Hindernis für ein Leben in der 
Stadt. Dieses Meldesystem wurde 

1958 eingeführt und teilt die Bevöl-
kerung Chinas in „Stadtbewohner“ 
und „Landbewohner“. Können sich 
die „Stadtbewohner“ ungehindert in 
jeder beliebigen Stadt niederlassen, 
so haben „Landbewohner“ maximal 
ein befristetes Bleiberecht nur für 
die Dauer eines Arbeitsverhältnisses. 
Um ein Stadt-Hukou zu bekommen, 
verlangen die Städte einen Arbeits-
vertrag, eine Arbeitserlaubnis oder 
eine Bescheinigung des Vermieters. 
Hinzu kommen noch Ausstellungs-
gebühren und Schmiergelder. 

Da der Großteil der Wanderarbeite-
rInnen weder alle nötigen Dokumen-
te noch das Geld dafür hat, bleiben 
die meisten ohne Papiere und so-
mit illegal in den Städten – daher 
die große Anzahl an unregistrierten 
EinwohnerInnen in den chinesischen 
Städten. Geschätzte 200 Millionen 
„LandbewohnerInnen“ leben illegal 
in den Städten Chinas. Ohne gültige 
Papiere haben diese Menschen keine 
soziale Absicherung, keine medizini-
sche Versorgung, keinen Zugang zu 
Bildung und auch kein Recht auf eine 
Wohnung. 

Obwohl die chinesische Verfassung 
jedem/r BürgerIn das Recht auf eine 
neunjährige Schulausbildung ga-
rantiert, ist den Kindern von Wan-
derarbeiterInnen der Zugang zu 
öffentlichen Kindergärten und Schu-
len untersagt. Viele lassen deshalb 
ihre Kinder in der ländlichen Heimat 
zurück und geben sie in die Obhut 
der Großeltern oder Verwandten. Es 
wird angenommen, dass rund 23 
Millionen Kinder auf dem Land ohne 

WanderarbeiterInnen in China

Illegale im eigenen Land
Im Rahmen unserer China-Serie wollen wir diesmal auf die Gruppe der  
WanderarbeiterInnen eingehen. Sie bilden einen riesigen, meist entrechteten und  
zunehmend verarmenden Teil der Bevölkerung Chinas. Anlässlich des letzten  
Volkskongresses im März hat sich die chinesische Regierung aber vorgenommen,  
sich verstärkt um diese Bevölkerungsgruppe zu kümmern. 

China-Schwerpunkt

Eltern aufwachsen. Viele Wander-
arbeiterInnen können nicht einmal 
zum chinesischen Neujahrsfest, dem 
wichtigsten Fest des Jahres, in ihre 
Heimat zu ihren Kindern zurückkeh-
ren, da ihre Arbeitgeber den ohne-
hin extrem niedrigen Lohn über den 
Jahreswechsel einbehalten und sie 
kein Geld für die Fahrt nach Hause 
haben.

Die Einbehaltung der Löhne ist aber 
nicht die einzige Problematik mit 
welcher WanderarbeiterInnen kon-
frontiert sind. Einen staatlichen Min-
destlohn gibt es nicht. Regional herr-
schen extreme Lohngefälle. Rund  
€ 100,– Monatslohn für chinesische 
ArbeiterInnen sind der Durchschnitt. 
Damit kann man selbst in China nicht 
überleben.

Bleiberecht nur für  
die Dauer eines  
Arbeitsverhältnisses – 
und das im  
eigenen Land!

Bisher erschienen:
Éva Dessewffy, Eine Studienreise  
in das Land der 1,3 Milliarden  
Menschen, EU-Infobrief 2/2010, 11

In den kommenden Nummern des 
EU-Infobriefes planen wir Beiträge zu 
folgenden Themenbereichen:
n Außenhandelspolitik
n Beschäftigungsverhältnisse,  

Lohnfindung, Sozialleistungen 
n Die Kommunistische Partei, der 

Allchinesische Gewerkschaftsbund, 
Provinzgewerkschaften, Arbeits-
komitees und deren Verhältnis 
zueinander.

   China-Schwerpunkt
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Die Arbeit unter oft verheerenden 
Bedingungen wie giftigen Dämp-
fen, Lacken, Klebstoffen und sons-
tige Chemikalien, die zum Beispiel 
bei der Herstellung von Spielzeug, 
Kleidung, Schuhen und elektro-
nischen Geräten verwendet wer-
den, aber auch der fehlende Ar-
beitsschutz führt sehr häufig zu 
Erkrankungen der Atemwege und 
Schleimhäute aber auch oft zu 
sichtbaren Verletzungen im Ge-
sicht und an den Händen. Die Ar-
beiterInnen leben in menschen-
unwürdigen Unterkünften, haben 
keinen Versicherungsschutz. Viele 
Rechte werden ihnen verwehrt.

Die Unzufriedenheit unter der chi-
nesischen ArbeiterInnenschaft 
wächst stetig. Aus Angst den Job 
zu verlieren und wieder zurück 
aufs Land kehren zu müssen, ver-
halten sich viele ArbeiterInnen ge-
horsam und dulden die Arbeit un-
ter den schlechten Bedingungen. 
Die chinesische Regierung ist sich 
dem wachsenden Problem der Un-
zufriedenheit mittlerweile bewusst. 
Eine gesamtstaatliche Lösung zu 
finden wurde beim Volkskongress 
2010 zu einer der Hauptaufgaben 
der nächsten Jahre erklärt.

MMag.ª Claudia Schürz n  

claudia.schuerz@oegb.at – Die Autorin ist 

Mitarbeiterin bei Weltumspannend arbei-

ten, dem entwicklungspolitischen Projekt 

des ÖGB. Sie ist Projektleiterin und hat im 

März eine vierzehntägige Studienreise für 

österreichische BetriebsrätInnen und Ex-

pertInnen aus Gewerkschaften nach China 

organisiert.

Die Unzufriedenheit 
in der chinesischen 
ArbeiterInnenschaft 
wächst.

»

HIV/Aids 

Thema für  
ArbeitnehmerInnen
Vom 19. bis 23. Juli findet in Wien die 18. Internationale  
Aidskonferenz statt. Abgehalten in einem zweijährigen Rhyth-
mus, bieten die Aidskonferenzen das international breiteste Forum 
für die Gesundheitspolitik, die Pharmaindustrie, Hilfsorganisationen  
und nicht zuletzt natürlich Betroffene, um über die weltweite  
HIV-Pandemie sowie die damit verbundenen wissenschaftlichen  
und gesellschaftspolitischen Fragen zu diskutieren. Gewerkschaften 
und Arbeiterkammer bereiten ihre Aktivitäten vor.

Für die Konferenz in Wien – mit etwa 
25.000 TeilnehmerInnen eine der 
größten internationalen Konferen-
zen des Jahres – ist ein inhaltlicher 
Schwerpunkt auf Osteuropa vorge-
sehen. Nach Angaben von UNAIDS 
steigt die Zahl der HIV-Infizierten 
in dieser Region jährlich um etwa 
150.000; 2007 wurde hier die Ge-
samtzahl der HIV-Positiven auf 1,6 
Mio geschätzt – ein Anstieg seit 2001 
um 150%. Erfolgte die Ansteckung 
allerdings in früheren Jahren vorwie-
gend über Spritzen (dh im Drogen-
milieu), so steht heute in Osteuro-
pa wie in Zentralasien die sexuelle 
Übertragung im Vordergrund.

Trotz erheblicher medizinischer Fort-
schritte ist HIV nach wie vor unheil-
bar. Antiretrovirale Medikamente 
reduzieren allerdings die negativen 
Auswirkungen des Virus und unter-
stützen das Immunsystem, weisen 
teilweise aber schwere Nebenwir-

kungen auf. Auch die Kosten dafür 
sind erheblich. Weltweit verfügt der-
zeit nur knapp die Hälfte der Betrof-
fenen über einen Zugang zu diesen 
Medikamenten. Angesichts stagnie-
render Budgets und steigender Kos-
ten ist auch nicht anzunehmen, dass 
die Rate in unmittelbarer Zukunft 
wesentlich angehoben werden, ge-
schweige denn die Zahl der Neuin-
fektionen abdecken kann.

Aids-Organisationen und Gewerk-
schaften haben deshalb an den be-
vorstehenden G20-Gipfel in Kanada 
appelliert, den universellen Zugang 
zu Medikamenten – der seit Jahren 
versprochen wird – endlich sicher-
zustellen. Man hofft, dass vor allem 
Südafrika, der einzige afrikanische 
Teilnehmerstaat an den G20-Bera-
tungen, diese Forderung unterstüt-
zen wird.

UNAIDS schätzt, dass im Jahr 2008 
ungefähr 33,4 Millionen Menschen 
mit HIV leben mussten, 31 Mio da-
von Erwachsene. Jährlich dürfte sich 
die Zahl der Neuinfektionen auf 2,7 
Mio belaufen, etwa 2 Mio Menschen 
sterben jährlich an der Krankheit. 

Warum ist HIV/Aids ein Thema 
für die Gewerkschaften? n Neun 
von zehn HIV-Positiven Men-

Jährlich dürfte  
sich die Zahl der  
Neuinfektionen auf  
2,7 Mio belaufen,  
etwa 2 Mio Menschen 
sterben jährlich an  
der Krankheit. »

http://wien.arbeiterkammer.at


19  infobrief eu & international	�  Ausgabe 3 | Juni 2010
		�   wien.arbeiterkammer.at
�

schen sind Erwachsene im produk-
tivsten Alter. Sie spielen eine Rolle 
auf dem Arbeitsmarkt, als Versor-
gerInnen von Familien, im gesell-
schaftlichen und politischen Bereich 
oder in Firmen. Die HIV-Epidemie ist 
somit auch vermutlich in erster Linie 
eine Bedrohung der Gesundheit und 
Lebensumstände von ArbeiterInnen, 
eine Bedrohung des „Humankapitals“ 
mit schwerwiegenden Auswirkungen 
auf Wirtschaft und nachhaltige Ent-
wicklung. 

HIV/Aids ist aber auch ein Menschen-
rechtsthema, bei dem es um Stigma-
tisierung und Diskriminierung geht, 
um die Aushöhlung des Rechts auf 
Gesundheit und zunehmende Diskre-
panzen zwischen den Geschlechtern.

Es geht somit um eine Thematik, die 
auch im Rahmen der Arbeitswelt be-
handelt werden muss und die daher 
ein genuines Thema für Gewerkschaf-
ten darstellt. Der jeweilige Arbeits-
platz muss hinsichtlich von Vorsorge 
sowie Zugang zu Behandlung und 
Unterstützung eine Rolle spielen:

n	 als Kontaktpunkt für jene Alters-
gruppe, die am stärksten von HIV 
betroffen ist

n	 als Schauplatz von Information 
und Bildung

n	 als wichtige Institution für  
ArbeitnehmerInnenschutz und 
-gesundheitsvorsorge

n	 als Forum, wo gegen Diskrimi
nierung aufgetreten werden kann

Konkret bedeutet das, dass Betriebs-
räte diese Thematik verstärkt auf-
greifen müssten!

Internationale Erfahrungen zeigen, 
dass es überall dort, wo HIV/Aids am 
Arbeitsplatz bzw im Rahmen der Ar-
beitswelt zum Thema gemacht wur-
de, leichter war, Betroffene im Ar-
beitsprozess zu behalten und somit 
nicht nur die individuellen, sondern 
auch wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Erkrankungen einzugrenzen. 
Auch die damit verbundenen Bil-
dungs- und Trainingskomponenten 
wirken sich positiv aus, zB hinsicht-
lich von Prävention.

Mit Recht fordert daher die im März 
2007 in Bremen verabschiedete Er-
klärung der Gesundheitsminister der 
Europäischen Union Arbeitgeber, Ar-
beitnehmerInnen und Regierungen 
dazu auf, nicht-diskriminierende Um-
gangsformen und medizinische wie 
psychologische Betreuung für Men-
schen mit HIV/Aids sicherzustellen. 

Aids also auch als ein Thema für 
den (betrieblichen und überbe-
trieblichen) Sozialen Dialog n 
Die kürzlich (Anfang Juni 2010) be-
schlossene Empfehlung der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) 
wird, so hofft man, eine wichtige Un-
terstützung dabei sein, HIV an den 
Arbeitsplätzen und im Sozialen Dia-
log intensiver zu thematisieren. Be-
troffene sollen verstärkt Unterstüt-
zung erhalten, Aktivitäten gegen die 
oft noch feststellbare Stigmatisie-
rung sollen ergriffen und koordiniert 
werden (auch für Österreich wird von 
einer Grauzone ausgegangen, vor-
wiegend infolge der Angst von Be-

troffenen, bei Beschwerden ihre Dis-
kriminierung noch weiter zu erhöhen 
oder sogar arbeitslos zu werden). 
Auch die Beschäftigten in Gesund-
heitsberufen sollen mehr Ausbildung 
und besseren Schutz vor Ansteckung 
erhalten.

Walter Sauer n Abteilungsleiter des  

Referates für internationale Verbindungen  

des ÖGB (walter.sauer@oegb.at) und  

Susan Leather n Head of Advocacy  

Relations and Publication Unit, ILO Global Pro-

gramme on HIV/AIDS and the World of Work 

(leather@ilo.org)

„HIV/Aids – Thema für Arbeitnehmer/innen”

HIV/Aids ist ein  
Menschenrechtsthema 
bei dem es um  
Stigmatisierung und 
Diskriminierung geht.

Arbeitgeber  
und Regierungen sind  

gefordert, medizinische 
wie psychologische  

Betreuung für  
Menschen mit HIV/Aids  

sicherzustellen. 

Aktiv werden!

Mit Unterstützung des ÖGB 
veranstaltet das „Global Union Aids 
Programme“ Begleitaktivitäten vor 
und während der Konferenz. 
An der Demonstration am 20. Juli 
werden Gewerkschafterinnen und  
Gewerkschafter in einem eigenen 
Block teilnehmen. Interessent/inn/en  
und Aktivist/inn/en sind herzlich  
willkommen.

Information und Kontakt:  
karin.hinteregger@oegb.at  
walter.sauer@oegb.at

»
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Zwischen April 2008 und Jänner 2010 
führte der Autor Christian Stenner 
Gespräche mit Tariq Ali, Elmar Altva-
ter, Joachim Becker, Christian Felber, 
Erhard Glötzl, Joachim Hirsch, Jörg 
Huffschmid, Gabriele Michalitsch, 
Kurt Rothschild, Margit Schratzen-
staller, Stephan Schulmeister, Win-
fried Wolf ua. Der Autor beschäftigt 
sich seit drei Jahrzehnten mit öko-
nomischen Verhältnissen und deren 
Auswirkungen. Unmittelbar nach 
dem Platzen der Immobilienblase 
in den USA interviewte er Spezia-
listInnen zu den Hintergründen der 
aktuellen Krise und befragte sie zu 
möglichen Ansätzen, wie die Krise 
überwunden werden könnte.  

Im Zentrum der Interviews stehen 
die Fragen: Wie kann ein schein-
bar stabiles Wirtschaftssystem von 
heute auf morgen einbrechen? Wie 
hängen die Krisen im Finanz- und im 
Realwirtschaftssektor zusammen? 
Warum führen steigende Unterneh-
mensprofite zu Überproduktion und 
Spekulation? Ist die Krise schon 
überwunden – oder kommt der ech-
te Crash noch? Welche Wirtschafts- 
und Finanzpolitik wäre nötig, um 
wirksam gegensteuern zu können? 
Kann die kapitalistische Marktwirt-

schaft überhaupt krisenfest gemacht 
werden? Ist eine „andere“ Wirtschaft 
reine Utopie oder sind konkrete An-
sätze dafür schon heute erkennbar?

„Die tieferen Ursachen der ge-
genwärtigen Wirtschaftskrise 
sind Privatisierungspolitik und 
Vermögenskonzentration“ – 
Gabriele Michalitsch n Privati
sierungspolitik und Vermögenskon-
zentration haben zur Explosion der 
Finanzmärkte geführt und damit 
letztendlich die aktuelle Krisener-
scheinung provoziert. So wurden Un-
ternehmensgewinne zunehmend an 
die Börsen transferiert anstatt sie in 
das Unternehmen zu investieren und 
so Arbeitsplätze zu schaffen. Daher 
wäre eine mittel- bis längerfristige 
Perspektive ökonomisch wichtig, um 
das gesamte System zu stabilisieren. 
Das geht nur, wenn die Ungleichheit 
wieder verringert wird. Schließlich 
ist letztendlich nichts teurer als eine 
Krise. Dies äußert sich nun auch in 
den anstehenden Budgetkonsolidie-
rungen, die in vielen europäischen 
Ländern vorgenommen werden. Die 
aktuellen Sparprogramme in Grie-
chenland, Deutschland, Spanien etc 
zeigen, es sind nicht die Verursa-
cherInnen, die „zur Kasse“ gebeten 
werden. 

„Der Kapitalismus hatte seine 
Blütezeit, als alles streng regu-
liert war“ – Joachim Bischoff n 
Einige der in diesem Buch wieder-

Gespräche über die Krise 

Kritik des Kapitalismus
Nach dem Platzen der Immobilienblase und der daraus  
resultierenden größten Wirtschaftskrise seit den  
1930er-Jahren gab es seitens der Staats- und Regierungschefs  
Ankündigungen für europaweite Regulierungen, um künftig  
hochpreisige Spekulationen in den Griff zu bekommen. Dieser  
Prozess geht allerdings nur schleppend voran. Das Buch „Kritik  
des Kapitalismus“ versucht Lösungswege aufzuzeigen. 

Buchbesprechung

gegebenen Gespräche, ua Joachim 
Bischoff, fokussieren mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten auf die 
der Krise vorangegangene Phase der 
neoliberalen Deregulierung und auf 
die Notwendigkeit einer Re-Regulie-
rung – zum einen über den Weg von 
neuen Steuern zB Finanztransakti-
onssteuer aber auch von Spekulati-
onsverboten. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen sollten im europäischen 
und noch besser im internationalen 
Gleichklang vorgenommen werden. 

„Höchste Zeit für Wirtschafts
demokratie“ – Elmar Altvater n 
Neben der Deregulierung wird aber 
auch die Frage gestellt, ob Appelle 
an die Staats- und Regierungschefs 
überhaupt sinnvoll sind, da ja auch 
sie als Vertreter der Kapitalvertreter 
agieren. Oder sind doch Selbstorga-
nisation der Betroffenen – nach einer 
Konversionsphase verbunden mit ei-
ner Re-Regionalierung – ein Weg aus 
dem Dilemma des Kapitalismus? Eine 
Hoffnung für Elmar Altvater bildet der 
mit genossenschaftlichen und parti-
zipativen Modellen agierende Kapi-
talismus. Auf Kooperation statt auf 
Konkurrenz zu setzen ist ein weiterer 
Vorschlag um den Kapitalismus „in 
den Griff zu bekommen“. Hier werden 
Beispiele aus Brasilien angeführt, wie 
es vielleicht besser gehen könnte. 

Iris Strutzmann n AK Wien  

iris.strutzmann@akwien.at

  Elmar Altvater:
„Höchste Zeit 
für Wirtschafts
demokratie“

Buch-Tipp

Zum Autor: 
Christian Stenner, geboren 1958 
in Graz, studierte Germanistik und 
Romanistik eben dort und war lange 
Jahre in der Erwachsenenbildung 
tätig. Er arbeitet als freier Journalist 
und gibt seit 1997 das steirische  
Monatsmagazin „Korso“ heraus.

Kritik des  
Kapitalismus –
Gespräche über  
die Krise, heraus-
gegeben von 
Christian Stenner,  
Promedia Verlag
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Kopeinig und Petrisch sagen klar: 
„Die Vollendung der europäischen 
Integration im 21. Jahrhundert ist 
jene überzeugende Antwort auf wirt-
schaftliche Globalisierung und demo-
kratische Mitsprache, wie das euro-
päische Einigungsprojekt zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts die Antwort auf 
die Folgen des Zweiten Weltkrieges 
war“. Und sie verweisen mit Recht 
auf den globalen Modellcharakter der 
Europäischen Union als freiwilliger 
Zusammenschluss von Staaten, was 
sich in den zahlreichen am EU-Modell 
orientierten regionalen Integrations-
bestrebungen in Asien, Lateinamerika 
und dem Nahen Osten manifestiert. 

Der erste Teil des Buches liest sich 
als eine Art Zeitgeschichte der euro-
päischen Integration seit dem Jahr 
2000, als mit dem Vertrag von Nizza 
eine fast zehnjährige Reformdebatte 
eingeläutet wurde, die erst im De-
zember 2009 mit dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon ihr vor-
läufiges Ende fand. Für aufmerksa-
me ZeitungsleserInnen enthält diese 
Teil wenig Neues, für EU-Laien bietet 
es einen interessanten Einstieg in 
die Niederungen des europäischen 
Integrationsprozesses, den erbitter-
ten Streit um die EU-Verfassung, die 
letztlich von zwei Volksabstimmungen 
„gekillt“ wurde, die Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament im Juni 2009, 
die von Wahlenthaltung und einem 

europäischen Rechtsruck geprägt 
waren, oder das Ringen um Barrosos 
Bestätigung im Europäischen Parla-
ment. Selbstverständlich wird auch 
die Finanz- und Wirtschaftskrise fa-
cettenreich dargestellt. 

Besonders interessant ist der zweite 
Teil, der sich mit der Frage befasst, 
warum wir Europa brauchen. Hier 
setzen sich Autorin und Autor mit 
den wesentlichen Herausforderungen 
auseinander, vor denen Europa steht. 
Sie analysieren das Scheitern des 
Neoliberalismus, ohne zu verschwei-
gen, dass dessen Siegeszug ohne 
Mitwirkung der europäischen Sozial-
demokratie nicht möglich gewesen 
wäre (siehe „Dritter Weg“ von Blair 
und Schröder),  reflektieren über das 
Scheitern des Klima-Gipfels in Ko-
penhagen, kritisieren die Ausbeutung 
der Dritten Welt und konstatieren 
fünf Bruchlinien, mit denen sich Eu-
ropa auseinandersetzen muss. Das 
Buch endet mit 15 Thesen, die skiz-
zenhaft darlegen sollen, wie Europa 
auf die globalen Veränderungen re-
agieren soll. Sie umfassen auch Ap-
pelle für die Vorreiterschaft Europas 
in der Umwelt- und Klimapolitik und 
insbesondere die Notwendigkeit einer 
Sozialunion. So schließen die Auto-
rInnen in Anspielung auf den Vorden-
ker und ehemaligen Präsidenten der 
Europäischen Kommission, Jaques 
Delors, mit der Erkenntnis: „Nur die 

Die europäische Chance  

Neustart nach der Krise
Das Buch „Die europäische Chance – Neustart nach der Krise“ kommt zum 
richtigen Zeitpunkt. Die beiden AutoreInnen – die renommierte Kurier-Redakteurin  
Margaretha Kopeinig und der erfahrene Diplomat Wolfgang Petrisch, ehemals 
Sekretär von Bruno Kreisky – sind beide ausgewiesene Europa-ExpertInnen und  
leidenschaftliche BefürworterInnen der europäischen Integration. Ihr Buch hebt sich 
wohltuend von der Katastrophenberichterstattung ab, die in den letzten Jahren rasant 
an Konjunktur gewonnen hat und mittlerweile auch das Scheitern der Währungsunion  
an die Wand malt. 

Buchbesprechung

fortgesetzte delikate Balance von 
Konkurrenz und Solidarität garantiert 
ein stabiles und selbstbewusstes Eu-
ropa.“ Hierin wird ihnen ebenso bei-
zupflichten sein wie in ihrem vielfa-
chen Outing für die entscheidenden 
Zukunftsfragen Europas, zu deren 
Lösung die gegenwärtige Generation 
an EntscheidungsträgerInnen noch 
nicht entschlossen genug aufgebro-
chen ist.

Norbert Templ n AK Wien  

norbert.templ@akwien.at

Buch-Tipp

Die Autoren: 
Wolfgang Petrisch, geb 1947, ua 
Sekretär von Bruno Kreisky, und 
EU-Sonderbeauftragter für Kosovo, 
derzeit Botschafter Österreichs bei 
der OECD in Paris.

Margaretha Kopeinig, geb 1956, seit 
1995 Redakteurin des KURIER mit 
Schwerpunkt Brüssel; derzeit Leiterin 
des EU-Ressorts

Die europäische 
Chance – Neustart 
nach der Krise 
von Wolfgang Petrisch  
und Margaretha  
Kopeinig, Verlag K&S
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